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se•1•e•• Entwieli.lung 
Von Gend.-Oberleutnanl Dr. KARL HOMMA, Landesgendarmeriekommando für Steiermark 

Die Arbeit ist ein Produktionsfaktor, denn irgendwie in 
jeder wi·rtschaftlichen Erzeugung mu� Arbeit aufgewendet 
werden, und zwar auch dort, wo die Natur selbst die 
Güter reichlich zur Verfügung stellt, ist letzten Endes noch 
irgendeine Tätigkeit notwendi,g. 

Nun tritt die Frage auf, wie man diese Arbeit organi
siert und unter welcher Leitung diese Arbeit eingesetzt 
werden mu�. Man findet hier in den ersten Anfängen die 
Famili,e als Organisatorin des Arbeitens. Der Vater oder die 
Mutter ordnen die verschiedenen Tätigkeiten nach einem 
Plan an. Es ist dies ein Arbeitsverhältnis, das durch Geburt 
und Zusammenleben gegeben ist und keinerlei vertrag
lichen Charakter besitzt. Ein Ausscheiden des Kindes aus 
der Familie oder Sippe ist nicht gestattet und eine Arbei,ts
verweigerung würde als Verslo� gegen die Familienordnung 
geahndet werden. 

Das erweiterte familienrechtliche Denken führt zur Sippe, 
in der mehrere Familien aus selbem Ursprung eine Arbens
gemeinschaft unter Leitung des Sippenälleslen darstellen. 
Auch hier besteht ein familienrechtlicher Charakter des 
Arbeitsverhältnisses, ein Zwangsarbeitsverhältnis, das durch 
Geburt gegeben ist. 

Dadurch, da� es bevorrechtet und minderrechtlich Ge
borene gibt, schon in der Sippe taucht diese Unlerschei'
dung auf, wird der Sklave der eigentliche Arbeiter in der 

Appe, während die privilegierten Sippenmitglieder die 
.i.\ende Ausführung oder sonstige hervorragende soziale 

Stellungen einnehmen. 
Noch in den Anfängen der Sippenwirtschaft finden wir 

-die familienrechtliche Regelung des Sklavenarbeitsverhält
nisses. Allerdings gilt dies nur für Ackerbau treibende Völ
ker, nicht aber für Nomaden und Jagdvölker. Bei- den 
letzteren zeigt sich sehr bald der Eroberungswille. Die be
si-eglen Völkerschaften werden dann kriegsrechtlich Sklaven 
und der Unterjochte mu� dann Zeil seines Lebens für den 
Si,eger arbeiten, da ihm da,s Leben nur unter dieser Be
dingung geschenkt wurde. 

Diese zweite Ouelle der Sklavenwirtschaft setzt sich 
w�iter fort bi.s in die Zeit der Leibeigenschaft des frühen 
M1ttelallers, und dann im weiteren Verlauf in der Grund
und Gutsherrschaft bis ,zum Be.g-inn des 19. Jahrhunderts. 

In allen diesen Fällen haben wir es mit durch Geburt 
und kriegsrechtlich beeinflu�ten Arbeitsverhältnissen zu tun. 
In keinem dieser Fälle wird die Arbeit oder Dienstleistung 
vertraglich angeworben. Man bezeichnet diese Arbeits
verhältnisse als Zwangsarbeitsverhält11isse. 

Nalurgemä� ist auch ein·e gesetzliche Regelung solcher 
Zwangsarbeitsverhältnisse im laufe der Zeit entstanden: 
Das römische Sklavenrecht und die etwas liberalere Sklaven
behandlung nach den späteren Rechtsverhältnissen im Rom 

ar Kaise·rzeit. 
W Ganz etwas anderes als di-eses Zwangsverhältnis ist das 

vertragliche Arbeitsverhältnis. Auch dieses kennt bereits das 
römische Recht' im Lohnvertrag, in dem ein Freire·r sich 
gegen Entgelt zu einer bestimmten Arbeitsleistung verdingt. 

Der Lohnvertrag besagt, da� ein Vertrag zwischen zwei 
Perso�en gleichen Rechtes abgeschlossen wird, wobei sich 
der e_1ne Partner zur Ausführung _ßiner bestimmten Arbeit v�rpflichlet'. dE:r andere die Verpflichtung übernimmt, für 
�hese Arbe1tsle1stung ein bestimmtes Entgelt in Münze oder in natura zu bezahlen. Die Art eines Kollektiv-Arbeitsvertrages war dem Altertum und Mittel·alter unbekannt. �as_ Mitte_laller hat noch eine andere Form des Arbeits
Gerhallrnsses in den Zünften entwickelt, wo der betreffende eselle z�ar dur�h . Vertrag aufgenommen ·wurde, aberw_enn er_ ;'inmal f-:11tgl1ed des Betriebes war, wa,r er weiterhin tam1henrechtl1chen Vorschriften unterworfen. Er durfte 
�as Hau_s des �eisters ni.cht ohne Genehmigung ve-rlassen, · urfte mc�t he1,�alen, ko_nnte den Platz nicht wechseln usw. Es __ war die� ein Arbeitsvertrag, der das Verhältnis begrundete'. wahrend das ei-gentJi.che Verhältnis statutenmä�ig durch die lnnungssalzung und verschiedene Stadtrechte geregelt war. 

Es war einer der wesentli.chslen Fortschritte des 19. Jahrhund_ert�, da� mit einem Schlage alle anderen Arbeilsverha��msse als das Vertragsverhältnis beseitigt wurde. 
. . �ur das 1 �- ,Jahrhundert war der Arbeitsvertrag ein 1ndw1dueller zwischen zwei Personen. Ein Kollektivvertrags-

verhällnis war damals nicht nur -unbekannt, sondern hätte 
den Anhängern liberaler Anschauungen sogar als Gefahr 
eines neuen Zwangsarbeitsverhältnisses gegolten. Es hielt 
weiterhin das deutsche Recht daran fest, da� auch bei Lohn
verhandlungen der Arbeitsvertrag immer ein individueller 
blieb und da� im Falle eines Streikes n6chl die Gewerk
schaft schadenersatzpflichtig wurde, sondern der einzelne, 
der Milgli,ed dieser Gewerkschaft war. 

Der erste Einbruch in das Verhältnis der Auffassung des 
individuellen Arbeitsvertrages erfolgte nach der Aufhebung 
der Koalitionsverbote. Mil der Aufhebung der Koalitions
verbote erhielt die Gewerkschaft automatisch den Charakter 
einer Rechtsperson, und zwar war die Gewerkschaft selbst 
Verlragschlie�ender als Beauftragter ihrer Mitglieder. Aus 
diesem ergeben sich alle Auswirkungen aus dem ge
schlossenen Vertrag primär für die Gewerkschaft und sekun
där treffen sie die Mitglieder. Man bezei·chnel diese Art des 
Arbeitsvertrages als Kollektivvertrag, das hei�t, eine Or
gani-salion schlie�t im Interesse einer Gruppe von Menschen 
einen Arbeitsvertrag mit dem Unternehmer ab. Aber auch 
der Unternehmer tritt nicht als Einzelperson, sondern als 
Verband auf. 

In den Kollektivverträgen sind die Bedingungen fest
gelegt, unter denen ein A•rbeiter •entlassen werden kann, 
welche Wohlfahrtseinrichtungen der Unternehmer schaffen 
mu�, Einteilung der .Dienstzeit usw. Es i'st im Kollektivvertrag 
eine viel grö�ere Anzahl von Bedingungen festgelegt, als 
etwa der individuelle Vertrag seinerzeit enthalten hat. 

Nun tritt die Frage auf, was entsteht, wenn aus einem 
solchen Ver!·rag Streitigkeiten· entstehen, da� entweder der 
Unternehmer oder der die Arbeit leistet die Auffassung ver
tri.tt, da� sein Vertrag nicht erfüllt worden sei. 

über Einzelstreitigkeiten (wenn über die Anwendung 
des Vertrages im Ei,nzelfalle Zweifel .'herrscht) entscheidet 
nach unserem geltenden Recht das Gewerbegericht, welches 
aus einem Berufsrichter als Vorsitzenden und zwei Laüen
beisilzern, je einem Arbeitgeber und Arbeitnehmer zu
sammengesetzt ist. 

Es gibt aber auch di-e Möglichkeit, da� über den 
Kollektivvertrag selbst Streitigkeiten entstehen. Dile Stellen, 
welche diese Entscheidungen treffen, sind das Einigungs
amt, i•n weiterer Instanz der Schlichter, der für ein beshmmtes 
Gebiet festgelegt ist, und dann das oberste Arbeitsgericht 
als oberste Spruchslelle. 

Durch die Entscheidung der Streitigkeiten durch diese 
angeführten Gerichte gewinnt das Arbeitsverhältnis eilne 
ganz andere Form. Letzte Instanz für die Fesls€tzung der 
Arbeitsbedingungen ist nicht mehr ein Vertrag der beiden 
Parteien - sie leiten das Arbeitsverhältnis nur ein-, sondern 
bei Streitigkeiten -entscheidet in letzter Instanz der Staat 
über die Bedingungen. Wir kommen dadurch zu einer Art 
gesetzlichen Arbei,tsverhältnisses, das in letzter Instanz auf 
einer geselzVichen Entscheidung beruht. 

Das geselzHche Arbei,l�verhältnis kennen wir i,n ver
änderter Form schon von früheren Zei,l.en her, vor· aMem aus 
dem Beamtenrecht, wi,e es si,ch in Mittdeuropa zum Unter
schied von anderen Ländern entwickel·te: Die Einstellung 
eines Menschen durch den Staat als Arbeitskraft unter ein-· 
sei,tig festgelegten Bedingungen, die der betreffende An
gestel.Jte selbst im Vertragswege ni,cht mehr ändern kann. 
Man spri·cht hier von einem Beamtenbesoldungsgesetz. Es 
liegt hier ein zweiseifiger Akt vor. Der Betreffende bewi·rbt 
si-ch nur um di,e Stellung, die Verleihung ist ein eimei-liger 
Akt von seilen des Mi-nisleriums oder der Regierung. Der 

. Beamte hat nur di,e Erkl·ärung abzugeben, ob er mi,t den 
Bedingungen, di,e der Staat aufgestellt hat, einverstanden 
ist oder nicht, wobei das Einverständnis von seiner Sei,le 
das Di,enslverhällnis begründet. Im weiteren Verlauf unter
steht er den Dienst- un.d Disziplinarregeln des Beamten
rechtes. 

Bei der AnsteJ.lung eines Beamten hande.Jt es sich um 
den Fal·l eines gesetzlichen Arbeitsverhältnisses, das nicht 
durch Vertrag enlsl,ehl, sondern durch Dekret, durch eine 
einseitige Entscheidung der Regierung. 

Ein anderer Fal·J ei-nes solchen einseiltgen Dierist- oder 
Arbeitsverhältnisses ist das Militärdienstrecht. Auch hier 
haben wi1r seit der Einführung der allgemeinen Wehr
pflicht ein einseitiges Arbeitsverhältnis, wobei der einzelne 

3, 



nicht die Moglichkeit hat, die Bedingungen seiner Arbeits
leistung abzuändern oder durch V ertrag zu beeinHussen. 

Die jeweils herrschende Form des Arbeitsverhältnisses 

steht in enger Bindung mit den fallweise bestehenden 
Wi-rtschaftsformen. 

In der Feudalwi-rtschaft mit ihrem familiären Charakter 
findet man auch das· fami,Viäre Arbeitsverhältnis, begründet 
durch Geburt, oder auch das Sklavenarbei.tsverhältni�. 

Der Konkurrenzwi,rtschaft wi,ederum entspricht ein Ar
beitsverhäl1nis, das auf freiem Vertrag beruht (individueller 
Arbeitsvertrag). Wi,r sehen auch mit dem Siegeszug der 
Konku�renzwi•rtschaft die Leibeigenschaft der Bauern und 
das Gese\lenr-echt aus der Zunftordnung follen. Es wäre un
mögli,ch, da� sich in der freien Wi,rtschaft diese alte Form 
des Arbeitsrechtes gehalten hätte, sie mu�te .aufgegeben 
werden, weil das 'konkurrenzwi,rtschaftliche Prinzip das freie 

Spiel von Angebot und Nachfrage erfordert und diese s 

Prinzi,p auch vor der Arbeitskraft nicht Halt macht, wenn 
es bei allen übrigen Teilen der Wirtschaft in Geltung ist. 

Durch die Monopolbi,ldungen des kapitalistiischen Wirt
schaftssystems in Industrie und Gewerbe und der Zusammen
bal-lung der einzelnen Unternehmungen zu grö�eren Ver
bänden entwickelt sich der individuelle Arbeitsvertrag zum 
Kollektivvertragsverhältnis, denn es kann der einzelne Ar
beiter ni•cht isoliert ei•nen Vertrag abschlief:;en, es ·triu eine 
Massierung der Arbeiter und Angestellten in Form der 
Gewerkschaften auf. 

Mit der Forlentwi,cklung des Monopolkapitalismus zu 
einer "Art von Staatswi·rlschaft, zur geplanten Wirtschaft 
ändert sich wieder das Arbeitsverhältnis vom Kollektiv� 
vertrag zum gesetzlichen Arbeitsstatut, zum einseiti-g vom 
Staat festgesetzten Arbeitsverhältnis mit ganz bestimmten 
gesetzli•ch festgelegten Arbeitsbedingungen. 

7/0 ildL11-ei du11-elt �ehli11t(JlifLJ1elle11-
ehem. Sezirksgendarmeriek-ommandant in Mistelbach, N.-ö. 

ni·cht erfolgt, solange ist er ein zuf,riedener, ergebener 
Staatsbürger, sobald er aber mit d�r T:athandlung eines 
Maxlers in Zusammenhang gebracht w1·rd, 1st nach au�en hin 
„Sei-ne Ehre" zutiefst verletzt worden. Bei allen __ passenden 
Gelegenheiten lä[jt der Wilderer dann harte Äu�erungen 
über die ihn zu Unrecht verfolgenden Gendarmen oder 
Jagdorgane fallen; indessen aber setzt er sein Treiben iA gleichen oder verstärktem Ma�e an anderen Stellen for9' 

Von Gend.-K,ontrollinspeklor LORENZ AULIN�ER, 

Einen nicht zu unterschätzenden Beitrag zur Vol,ks
ernährung leistet das W,ild; demzufolge wurde ein Jagd
gesetz geschaffen, das die Pflege, den Schutz und den zei•t
gerechten Abschu� des Wildes ·regelt und es vor Aw;rottung 
schützt. 

Innerhalb der letztverflossenen 10 Jahre haben die Feld-
hasen in vi•elen Gebieten in Niederösterreich durch Krank
heiten, Härten der Natur (wie Kälte und Wasser) _und durch 
die Schlingensteller - im Volksmund hei�en sie Maxler -
ihre Bestände b:is zu 980/o e·i:ngebü[jt. 

Die Seuchen und Härten der Natur sind zeitweilige Er
scheinungen, dagegen ist der SchHngensteller ein an
dauernder Schma·rotzer, der sich au�erha-lb des Gesetzes 
stel-lt und ohne Berücksichtigung der Jahreszeit, in roher 
und brutaler Form, auf Lebensdauer den Jagdinhabern emi
nenten Schaden zufügt; er ist das grö�te Htndemis einer 
planmä�igen, erfolgreichen Hegung der Feldhasen, was dem 
Berufsjäger wohlbekannt ist. 

Damit in Zukunft von Gendarmeriebeamten dem Maxler 
jene Gefährlichkeit beigemessen wird, die ihm tatsächlich 
ei-gen ist, möchte ich über ihn Einzelheiten fol,gen lassen: 

1. Wer ist ein Schlingensteller? 
2. Wann. 
3. Wo. 
4. Wie. 
5. Warum werden Schlingen gestellt? 
6. Verhinderung. 
ad 1. Ein Bruchteil der Bauern, deren Kutscher, Tag

löhner, Mäher, oder solchen der Scholle nicht näher
-stehenden Volksschichten, wie Fabriksarbeiter u. dgl. 

ad 2. Das ganze Jahr, denn die Liebhaberei, der 
Egoismus, die Genu�sucht und der Drang �ach �eld_ setzen 
den Schlingensteller über Schonzei1en, T,1er9uale,re1, ohr:e 
Bedenken hi·nweg; ob sich für ihn im Fol,g�Jahr noch ein 
Feldhase erübri•gt oder seine Nachkommen in der �egend 
jemals einen Feldhasen �n natura kennenlernen, 1st dem 
Schlingensteller -gleichgültig. 

ad 3. Im Feld, auf Wiesen, in Waldungen, Au�n und 
Gräben, unter Beobachtung des Grundsatzes nur_ an �t�llen, 
di•e von öffentlichen Straf}en und Wegen aus nicht einge
sehen werden können, das si•nd Mulden, Vertiefungen, auf
gelassene Sandgruben usw.; eli,es hat die Vorl-eile, �a� er
ungesehen die Schlingen stellen, kontroll1e·ren und die ge-
fangenen Hasen meist alleir: abnehmen kann. 

ad 4. Um einem Verrat durch eventuelle Komplicen 
im vorhinein zu begegnen, besorgt der Schlingensteller 
seine Arbeiten meist zur Gänze allein; in seltenen Fällen 
arbe ite� die älteren vorhandenen männlichen Familienmit
gli-eder gemeinsam. Das oberste Ziel aller �chlin�en�te-ller 
ist stets darauf gerichtet, vor c}er Offentl-1chke1t, insbe
sondere vor den Augen der Gendarmerie und der Jagd
aufsichtsorgane, im besten lichte zu erscheinen. Wenn sich 
aber ein zufälliger Augenzeuge, der den Steller selbst sah, 
wie er einen gefangenen Hasen -nach Hause trug, usw., als 
Zeuge her.gibt. oder ei_n Gendarm oder !äger, der bE:strebt 
ist, ihm einen Hasendiebstahl nachzuweisen, dann gibt es 
ei,n kategorisches „Nein", ein umfangreiches Lügengewebe 
und schlie�lich eine Kampfansage auf Lebensdauer gegen 
die vorerwähnten Personen; ja, solange sei-ne Demaskrerung 
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Wie wird nun eine Hasenschlinge hergestellt und welche -Eigenschaft mu� solche besitzen? Für jede� Stück ist ein 
zirka 170 bis 180 cm langer, 1 mm starker, biegsamer Draht 
erforderlich; er wird i,n der Mitte abgebogen,, das�lbst ein 
Auge von 1 cm Durchmesser belassen und dann beide T ei'le · 
gegen das Ende leicht zusammengedreht - das offene 
Ende wird durch das Auge gezogen -, wi,r haben ein e 

'Schlinge vor uns; an das offene Ende wird eine feste Hanf
schnur geknüpft. Je nach dem Umfange der Fangabsichten. 
fertigt -der Maxler 5 bis 15 derartige Schlingen zu Hause an 
Der Beginn des Stellens der Schlingen ist an keine be: 
stimmte Tagesze'it gebunden; die professionellen Steller ve 
lassen der Jahreszeit entsprechend um 2, 3, 4 Uhr ih 

r
Wohnu_ng, so da� bei Tagesanbruch die Schlingen stehe�� der Maher oder Hackfruchtbetreuer geht um ½5 bis 5 Uh' aufs Feld. Der Bauer dagegen führt die Schlingen m . ;, 
unter dem· Sitzkiste ! am Wagen bei sich, sonst we •rden 

ei _s 

in allen„ Kleidertaschen, . unter der Kopib�de�kung, unf�e 

der Schurze �sw., _aufgeteilt getragen. Natu_rlich 11st mit dies 
r 

Schlinge alle1�. mchts anz�fansien;_ dazu 1st noch erforde
e

� 
lieh das Stellholzehen, das 1st ein· zirka 12 bis 15 mm sta•rk r · 
womöglich grünes Rundholz von 23 bis 25 cm Länge d

es, 
oben gespalten und unten gespitzt wird, der Schli� ·e 

as 

pflock, an we ichen das lose Ende der Hanfschnur befe;/
wi·rd, und ein Mittel, mit welchem der Pflock in die E 

igt 
geschlagen wird; dies ist in der Regel ein -Ste.in, ein Ha m�<ia., 
ei•ne Hacke. Wenn aber das Schlagen in Frnchtfeldern • 
Stra�en- oder Feldwegnähe„ eine _Gefahr der Entdecku�n 
des Wilderers hera�fbeschworen kon�te, da�n kom mt ein 9 andere Erfindung 1n Anwendung, die gerauschlos ih 

e 

Zweck vollkommen entspricht, u_�d zwar ist _das ein e 7S�m 

bis 1 m hohe Staude, dere!1. Verastelu_ng 2 bis 3 Oui·rlreihe
m 

aufweist· die bodennahen Ästchen werden auf 20 cm, ge 
n 

den Wi-�fel auf 15 und 10 cm gekürzt. An das Wipfele;;dn 

wird die Hanfschnur -gebunden. Keinem gefangenen Ha 
e 

gelingt es in Fruchtäckern oder Kleef�ldE:�n diese Ank
s:r

n 

vorrichtung vom Fleck zu ziehen. Somit wa•re das einfach· 
·Werkzeug des Schlingenstellers beschrieben; seine Anw e 

d i:. . h en. 
dung geht folgen erma,Jen vor sie 

Die Aufstellung der Schlingen erfolg-t an den unt 
Punkt 3 angeführten Orten und nur �n sogenannten Hase�� 
te ·gen . nac'h Aberntung der Getreidearten usw. auch .. 

�u:che�. Ei•n Hasensteig ist der Verbi_r:idungsweQ des Hase�n 

von seinem Lager, zu_ entf.ernf.eren A�kern, Wiesen, Aue 
s 

Waldungen usw., d1•e ihm gestatten, seme Lebensbedürfni 
n, 

in bevorzugter Weise zu begünstigen, beziehungswe�se 

seine Flucht vor dem Mens�hen . und Raub".'-'ild besond�s

r
e 

zu erleichtern. Der Hasensteig wird zu Beginn der V"' s 

tation von den Mutterhasen von einer Zentrale aus, �g _e
sternförmig, durch täglic� oftmali�_es Belauf�n eines sehn�:� 
förmigen Weges von 1 bis 2 km Lange, der uber alle offe 
Feld-, Wiesen- und Waldkulturen führt, in der Regel in d:� 

1?ingeschlagen en Richtung, mit sanften Bögen ausgeführt; 
sie haben eine Breite von 12 bis 13 cm. Selbstverständlich 
wird mit dem Abmähen des Klees, des Futterkukuruzes und 
der Gekeidefrüchte der Hasensteig überflüssig, da der Hase 

ab nun auf dem Felde seine Bewegungsfreiheit erhält. 

. Weil zu 'holprig, meidet der Feldhase, ohne Verfolgung, 
die sogenannten Sturzfelder; wenn nur möglich, benützt er 
bei· seinen täglichen Bewegungen beharrlich Ackerfurchen 
oder die einmal eingeschlagenen Wege. Diese Eigenschaften 
des Hasens versteht der Wilderer bestens auszunützen. Es 

werden daher im Frühjahr und Herbst in Furchen Schlingen 
gestellt. Es gibt Maxler, die am Felde in der Nähe ihres 

Arbeitsplatzes stets Schlingen stellen. 

. S
E;

lbst v:om �inter lä�t sich der Maxle·r in seiner Tätig
keit nicht -einschranken, nur wendet er hiebei eine andere 
Fangart an. Hunger treibt das Wild in die Häusernähe; da 
macht der Schlingensteller im Schnee künstliche Hasen
ste:ge; er lä�t, vom Felde kommend, 200 m vorher · in 
Ri·chtung _auf und durch das Loch an einem lebendeD 
Gartenzaun schnurförmi·g �!eine Rübenspalten fallen. An 
dem Loch erwartet den Hasen der Schlingentoä. 

Wie wickeH sich der Hasenfang ab, nachdem die Vor
bereitungen getroffen wurden? Hart neben dem Hasensteig, 
1n der Furche, wenn nötig beim Loch des Gartenzaunes, 
wird vorher das Stellholz in die Erde gesteckt, und zwar in 
s?lc'her Höhe, da� man der Sc:'hli•ngenmitte einen unge
fahren Abstand von 20 cm vom Boden geben kann; di•es 

kann nur dann erreicht werden, wenn das Ende des 

Drahtes in den oberen Spalt des Stellholzes -entsprechend 
A_ge'k,lemmt wi•rd. Das Ende der Schnur wi·rd an dem zirka 
W25 cm ,daneben eingeschlagenen Pflock oder dem daneben 

li•egende,n Ankerholz oder Ga,rtenzaun angebracht. Da der 
Hase während des Laufens den Kopf zi•emlich 'hoch trägt, 
stellt der Maxler di1e offene Schlinge derart hoch in die 
Stei·gmitte, da� der Hase zuerst mit dem Kopf in die 

Sch,!i'nge schlüpft; natürlicherweise zieht sich die Schlinge 
am Hals zusammen, d er Hase ist gefangen, aber noch nicht 
tot. Die Todesangst macht ihn rasend; je mehr Anstren
gungen er macht loszukommen, um so mehr schli-e•�t sich 
die· �chlinge würgend um den Hals; er zei•gt an der 
Strangulierungsfurche eine ausgedehnte Blutunterlaufung. 
Die Fläche um den Pflock, um d en der Hase seinen Toten
tanz vollführt, hei�t „Tanzplatz"; er ist als solcher an der , 
runden plattgedrückten Fläche mit der anhaftenden Hasen
wolle sehr leicht zu erkennen. 

Falls ein grö�erer Absatzbedarf gegeben und reine Luft 
vorhanden ist, das hei�t, das Jagdaufsichtsorgan au�erhailb 
der Gemei-nde ist, dann beginnt der Schlingenst,eller mit 
dem Zutreiben; die Hasen werden vom Wilderer auf ge
schi,ckte Art und Wei·se aus Äckern einem durch einen 
Fruchtacke-r oder Klee führenden Hasensteig zugetrieben 
und sodann geschreckt; in sokhen Fällen ist der Fang 
hochprozentig. 

Das Auslösen d er tot-en Hasen aus der Schlinge erfolgt 
. in der Regel in der Dunkelheit ?der wen� günstige G� 

•legenheit gegeben ist, werden die gefangenen. Hasen bei 
, tags miHels landwirtschaftlichen Fuhrwerken he1mgeschafft. 

Wenn aber der Maxler vermutet, verraten oder während 
des Schlingenstellens, der Schlingenrevi1sion oder beim 
Weggang mit einem Hasen· gesehen worden zu sein, sucht 
er ni·e wieder seine gestell,ten Schlingen auf. 

ad 5. Wei-1 dem Maxler die Tugenden, wi,e Leiden
schaft, übertriebene Habgier, Geld- und Genufysucht, ange
boren si1nd; er findet bei seinen Abnehmern, 'die meist dem 
bessmen Personenkreis angehör,en, offene· Tür und Geld
tasche. 

ad 6. Diese Art der Wilderei wird, da sie in aller Stille 
und Tücke, ohne Gewehr, mit dem geringsten Kostenauf
wand vor si·c.h ·geht, bevorzugt betrieben. Der Schl,i,ngen
steller ist sehr schla:u l Er ist über d,i,e persönlichen V.er
hältnisse des Jagdaufsichtspersonales genauestens qrientiert, 
die ·er gründlich und -rücksichtslos ausnützt. Der tüchtigste 

�äger kann ihm kaum etwas anhaben, denn er leugnet bis 
1n_s Grab .. Wenn der Jäger oder Gendarm den Wilderer nicht 
dt�e�t bet der Tat ertappt, dann erbringt er ein gekünsteltes 
Alibi, demzufolge er zur Nachtzeit zu Hau•se schlief, oder· 
einer seiner Abnehmer bestätigt, daf} der Wi,lderer bei ihm 
am Hof oder am BodeA eine nicht mehr nachwei·sba,re Arbeit 
zur kritischen Zeit besorgte. 

_Das Ja$daufsichtsorgan mu� daher ständig die gestellten 
Schlrngen tn seinem Revier abnehmen, sobald ihm an der 
Erhaltung der Weit�zucht der Feldhasen gelegen ist. Ni·cht 

selten werden von einem tüchtigen Jäger auf einmal bi•s 
20 Schlingen im Revi·er abgenommen; nach der Art ihrer 
Herst�llung und Aufstellung erkennt der Jäger den Maxler, 
denn J eder arbeitet nach seinem Sthl. 

über die sogenannten Aasgeier möchte ich ein kurzes 

Wort verlieren: 
Schwere W_i_nter h�ben d em Wild oft sehr hart zugesetzt. 

H�_nger und Kalte zwingt es, unter Aufbietung der letzten 
,.K rafte, den Hungerma.rsch .gegen -eine Ortschaft anzu
treten. Ein unfa-�bares Bild zeigt sich unseren Augen; die 

-sonst sehr scheuen Hasen stecken vor den feldwä,rts lie
genden Gartenzäunen zu Dutzenden entkräftet, h(lflos im 
Schnee; diese ?ifuation wird von den Schlingenstellem und 
ihrer _  Gle1,chges1_nnten vollends ausgenüizt, Die Aasgeier er
schemen am fruhen Morgen mit Rucksäcken ,und Säcken. 
erfassen die auf i,hren Tod wartenden Hasen an den Hinter
läufen und töten sie durch Genickschläge; ihr F,rühaufstehen 
wird sehr reichlich belohnt. 

Auch· der Fang von Kaninchen soll noch kurz ge
schildert we-rden: 

Meisl 2 �is 4 Personen erscheinen um die •Mittagszeit, 
zu wel.cher die Jagdau_fsi-chtsorgane v-ielfac'h zu Ha,use sind, 
vor Kantnchenbaue. _Äus ihren Rucksäcken entnehmen sie 
ein Fret�chE:n und eine Anzahl engmaschige kleine Steck
netze; �1e sind, 

derar'c„ herg�stellt, da� di-e . Kaninchen hinein, 
· aber nicht mehr zuruck konnen. Nun w.1,rd. das Frettchen, 
n�chdem vorher alle in Frage kommenden Rö'hrenausgänge 

m1-t Netzen abgesteckt worden sind, ,i,n die Hauptröhre ge
lassen. Der Erfolg ist verblüff.&nd; in <kurzer Zei.t haben die 

Fänger ihre Rucksäcke voll Kaninchen, vorausgesetzt, da� 
auf Zuruf das Frettchen bald die Baue verlä[jt. Natüirllch 
wartet bei solch einem ausgefa.ngenen Bau der am Anstand 
sitzende Jäger vergebens auf ein Kaninchen und kann es 
gar nicht fassen, wer i,hm die gestern noch z.ahlreich vor
handenen Kaninchen so rasch weggeschossen haben kann. 

. Wenn auch vom . Lai,enauge d er Schli•ngensteller als 
k-leiner belangloser Wilderer gewertet wird, ist er in der 
Tat d er grö[jte Schädling de·s Hasenbestandes, den zu er
halten die Berufsjäger und die Gendarmen verpflichtet sind. 

1 BIB
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Die Verschuldensfrage im allgemeinen Strafgesetz_ und im 
Verwaltungsstrafrecht sowie die Gegenüberstellung 

Von Gendarmeriemajor i. R. ANTON BIRRINGER 

Bevor die Schuldformen näher erläutert werden sollen 
ist es notwendig, sich über allgemeine Bemerkungen Klar� 
heit zu verschaffen. 

Allgemeine Bemerkungen 

Nöch heutigen Rechtsbegriffen beruht die strafrechtliche 
Haftuno des Täters für sein Verhalten und für den dadurch 
herbeigeführten Erfolg auf dem Grundsatze der Schuld
haftung. Jede strafrechtliche Verantwortlichkeit set� daher 
ein Verschulden voraus, dessen Ma'f3 für die Strafe von be
sonderer Bedeutung ist. Somit kann ohne Schuld, beziehungs
weise ohne Verschulden niemand für die Folgen seiner Tat 
strafrechtlich haftbar gemacht werden. Die Feststellung der 
Schuld, beziehungsweise des Verschuldens ist sonach die 
notwendige Voraussetzung jedes verurteilenden E•rkenntnisses. 

Im Gegensatze zu dem als Grundlage des Strafrechtes 
anerkannten Grundsatzes der Schuldhaftung steht jener der 
Erfolgshaftung. In früheren Zeiten wurde nicht der Täter 
wegen seiner Gefährlichkeit, sondern die Tat, beziehungs
weise der Erfolg der Tat besfraft. Im heutigen Strafrecht 

·kommt die Erfolgshaftung nur in der Weise zur Geltung, 
1Adaf3 der Täter für einen schwereren Erfolg strenger haftbar 
Wgemacht wird als für einen leichteren (sogenannte be

schränkte Erfolgshaftung). 
Um aber von Schuld überhaupt spr-echen zu kör-1nen ist 

einerseits ,eine geistige. Beschaffenheit des Täters, di,e die 
Zurechnung -eines Deliktes überhaupt ,ermöglicht, notwendig, 
anderseits eihe bestimmte Willenseinstellung, die entweder 
im Wollen eines strafbaren Erfolges oder im Unterlassen der 
Vermeidung ,eines solchen besteht. 

Allgemeine Voraussetzung für die Strafbarke:it einer Tat 
nach dem Strafgesetz ist die Schuld, und von Schuld kann 
aber nur bei Zurechnungsfähigkeit des Tät,ers gesprochen 
werden. 

Unter Zurechnungsfähigkeit versteht man die Fähigkeit, 
einer Person eine Tat zuzurechnen, beziehungsweise sie 
hiefür v-e-rantwortlich machen zu •können. Für die geistige 
Beschaffenheit des Täters ist dessen Willensbetätigung von 
besonderem Interesse. Ebensowenig als der Wille allein 
einen strafba-ren Tatbestand ergeben kann, ebensowenig 
kann auch eine, wenn auch noch so gefährliche Tat für sich 
allein strafbar sein. Es muf3 zwischen Wille •und Tat ein Zu
sammenhang bestehen, der Wi-lle muf3 sich in irgendeiner 
Form und in irgendeiner Beziehung zu eine•r Handlung• be
tätigen. Verstandes- und Willenstäti�keit unter dem Beg·rif�e 
„Innerlichkeit" zusammengefa.f3t, ergibt den Schluf3, daf3 die 
Handlung des Täters eine bewu'f3te und mit der Innerlichkeit 

.. desselben verknüpfte sein mufy. 
i,a Es muf3 nur untersucht we.r-den, ob das Ve-rhalt-e_n des 

-"Täters richtig oder vom Standpunkt der \nne:l1chke1t des 
Täters aus gesehen etwa fehlerhaft war. H1,ebe1 handelt es 
sich hauptsächlich um die Fehlerhaftigk�it _des . Willens. N_ur 
das Verschulden der unbewufyten Fahrlass1,gke1t besteht 1m 
Mangel der -richtigen Vorstellung vom Erfolg. 

Man versteht somit unter Schuld die subjektive Be
ziehung der Innerlichkeit des zurechnungsfähigen Täte-rs zur 
Handlung. Sie ist die Grundlage für die Verantwortlichkeit 
des Täters für sein rechtswidriges Verhalten. Schlief31ich sei 
-auch hoch dier Zufall erwähnt, der im Gegensatze zur 
Schuld, alles umfaf3t, was nicht unter ve•rschuldete Verur
sachung durch -einen Menschen fällt. 

Da nun der allgemeine Begriff „Schuld" im wesentlichen 
dargelegt erscheint, kann der Frage der Formen der Schuld, 
das hei.f3t, die Arten der fehlerhaften Willensbetätigung eines 
Täters nähergetr-et-en werden. 

Die Schuldformen 

Man unterscheidet in der Hauptsache zwei Schuld
formen, und zwar: 

Den bösen Vorsatz und die Fahrlässigkeit! 
Zu erwähnen wär-e noch, daf3 der Ungehorsam auch 

ei,ne gewisse Schuldform darstellt. 

1. Der böse Vorsatz nach- dem Strafgesetz 

Will man sich mit dem Begriff „böser Vorsatz" ausein
öndersetzen, so muf3 man si,ch vorerst mit dem Begriff „des 
Wollens" -näher befassen, wobei es alle-rdings schwer ist, 

· den Begriff „des Wollens" scharf zu präzisieren. 
Nach den in Schriften verbreiteten, mehr oder minder 

genauen Definitionen ist festzustellen, da:f3 zum „Wollen" 
ein bestimmter Grad von Macht gehö.rt, um den ange
strebten Erfolg herbeizuführen. Man kann beispielsweise 
wollen, da� der Schuldner zur Zahlung verurteilt werde. 
Eine absolute Sicherheit der Herbeiführung des angestr_ebten 
Erfolges ist nicht erforderlich. Wenn aber auch ein geringer 
Grad von Macht zur Herbeifühwng des Erfolges nicht mehr 
vorhanden i·st, sprechen wir nur mehr von „Wünschen". 
Man kann zum Bei,spiel wünschen, mit ,einem Los den 
Haupttreffer zu gewinnen, aber man kann es nicht wollen, 
da dem Spieler hiezu auch die geringste Macht fehlt, da 
er keinen Einfluf3 hat auf die Ziehung des ,gewi•nnenden 
Loses. Hieraus ergibt sich, da:fJ das „Wünschen'� weit
gehender ist als das „Wollen". 
•. Wollen i,sl -das Bestr-ehen nach Herbeiführung eines Er
folge-s. Aus dem Begriffe des „Wollens" ergibt sich der Be
griff „Vorsatz". Wo daher nicht vom „Wollen" gesprochen 
wird, kann auch vom „Vorsatz" nicht die Rede sein Um 
einen· v-om Straf- oder Verwaltungsstrafgesetz verpönten 
Erfolg her,eibzuführ-en, mufy -das „Wollen" böse sein, also auf 
böser Gesinnung beruhen, das hei�, der Täter muf3 etwas 
wollen, was der Staat ni,cht wi-11. Deckt sich aber der Wille 
des Täters mit dem des Staates, so 'kann nicht vom „bösen 
Wi.Jlen" und damit auch nich� vom „bösen Vorsah" ge� 
sprachen werden. ·wenn beispielsweise bei einem durch 
einen Gendarmeriebeamten gesetzmäfyig und instru:ktions
gemäf3 vollführten Waffengebrauch gegen eine Person diese 
hi,ebei getötet wurde, kann nicht vom „bösen Willen", �o
mi,t auch nicht vom „bösen Vorsatz" gesprochen werden. 
Hi-er deckt sich der Wille des Gendarmen mit dem Wi:llen 
de� Staates, bezi,ehungsweise des Gesetzes. . . 

Besonders zu betonen wä-re noch, dafy die Begriffe 
,.böser Vorsatz" und „feindselige Absicht" wesentlich vo�
einander zu- unterscheiden sind. Wichtig ist nun, den Beg�1H 
„böser Vorsatz" dahin zu untersuchen, welche gesetzliche 
Vorschriften von ,dieser Schuldform sprechen. Der § 1 des 
allgemeinen Stralgesetzes gibt 'in di-eser H'insicht Auskunft, 
der besagt, daf3 zu jedem Verbrechen böser- Vorsatz er
forderli-ch ist, woraus erhelH, daf3 für Vergehens- und Ober
trr:,tungstathestände böser Vorsatz nicht· unbedingt notwendig 
ist, hingegen abe� Verbrechen nur der Schuldform des 
bösen Vorsatzes ,entspringen 'können. Delikte, die aus 
anderen Schuldformen, -etwa aus Fahrlässigkeit oder Mut
wiHen oder Ungehorsam ,entstehen, können daher niemals 
den Tatbestand eines Verbrechens bilden. 

Weit-ers sagt § 1 ,. ... böse-r Vorsatz fällt aber ni,cht nur 
dann zur Schuld, wenn vor oder bei der Unternehmung 
oder Unterlassung das übel, welches mit dem Verbrechen 
verbunden ist geradezu bedacht und beschlossen worden 
i-st" . . . Der Täter da.rf a,lso die Herbeiführung des Übels 
nicht nur gewünscht, sondern er muf3 es auch gewollt haben. 

/3esuch des Sch,oeizer COelegierlen der Jnlernalionalen kriminalpolizeilichen Kommission in IAJie11 

Der Schweizer Delegierte der Internationalen kriminalpolizeilichen Kommission, kanlonalor Pollteloffi:z.ior Dr. KURT HEUSSER, weilte auf Besuch in Wien, um die österreichischen 
- Polizei• und Gondarmerieolnrichtungen zu studieren. 

Bilder: 1. Besuch im Landesg_endarmerlekommondo für Niederösterreich. - 2. Dr. HEUSSER im Gespräch mit Genoral Dr. Kimme! und Offizieren 
des Landesgendormeriekommandos. - 3. Vorführung der Kriminalhunde, - 4. Besichtigung der technischen Abteilung. - 5 und 6. Der 
Schweizer Gast lernte aucli Postenstationen kennen. Abteilungs- und B01:irksgendarmorlokommando St. Pölten. - 7. Sektionschef KRECHLER 
und Dr. HEUSSER am �endarmorlapaitonkammondo Sieghartskirchen, _- 8. Don Abschluß der Besichtigung bildete olne Fahrt durch die Wochou, 
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Es i-st also die f.este und freiwillige Absicht des 1äters, den 

strafgesetzwidrigen Erfolg herbeizuführen. Man nennt dies 
den direkten bösen Vorsatz, zum Unterschied vom indirek
ten bösen Vorsatz der im 2. Teil des § 1 festgelegt ist, wo 
es heiljt: ,, . .. sondern auch, wenn aus einer anderen bösen 
Absicht ,etwas unternommen oder un!,e,rlassen worden, woraus 
das übe,!, welches dadurch entstanden ist, gemeiniglich er
folgt oder doch leicht erfolgen kann." Aus dieser Fa,ssung 
geht hervor, da� das österreiohische Strafgesetz die Be
zeichnung „indirekter böser Vorsatz" zwa•r nicht gebraucht, 
diese Schuldform jedoch zulä�t und· anerkennt. Auf diesem 
Grundsatze beruht auch die UnterscheidU1ng von Mord und 
Totschlag. Für Mord wi,rd Tötungsabsicht gefordert, be·im 
Totschlag dagegen aber nicht: ,, . .. zwar nicht in der Ab
si,cht ihn zu töten, aber doch in anderer feindseligen Ab
sicht verübt, ·so -ist ... " 

Schlie�lich soll noch der bedingte böse Vorsatz her
vorgehoben werden, der dann gegeben ist, wenn der Täter 
eine Handlung zur Herbeiführung eines, wenn auch nicht 
rechtswidrigen Erfolges vorriimmt, jedoch mit dem. Be
wu�tsein auf die Gefahr hin, da� dur.ch sie die widerrecht
liche Verletzung eines fremden Eigentums eintreten kann. 
Zum Beispiel: Jemand zündet ·seine •eigene, alleinstehende 
Scheune an, i,n welcher ein Mensch schläft. Be:im Anzünden 
denkt er sich: ,,wenn sich aber jemand da,rin befindet, 
·und dem Feuer zum Opfer fall,en könnte; aber mir ist es 
glekh, ich zünde die Schetine an." 

2. Dje Fahrlässigke:it nach dem Strafgesetze! 

· Die bewu�te Fahrlässigkeit beruht auch auf der Fehler
hafügkeit des Willens, doch ,nicht ,ün der Form, da:� der 
Täter die Herbeiführung des 1rechtswidrigen �rfolges wi•II 
oder wünscht; ihr Wesen liegt vi-elmehr dann, da� der 
Täter den Erfolg nicht v-ermieden hat, obwohl er ihn hätte 
vermei.den sollen oder können. Charakteristisch für die Fahr
lässigkeit ist also das Feh-len des bösen Vorsatzes. 

Aus der Fassung des § 1 des a.!lgemeinen Strafgesetzes 
ergibt sich, äa� Verbrechen nicht fahrlässig begang�n wer
den können, während di,es bei Vergehen und Übertre
tungen möglich ist. Eine genaue Begriffsbestimmung der 
Fahrlässigkeit gibt das Straf.gesetz nicht, sondern der Begriff 
der Fahrlässigkeit mu� aus dem § 2, lit. f, konst,r';liert wer
den, wo es hei,ljt, da� der böse Vorsatz auszuschl1e�en sei, 
wenn das übel aus Nachlässigkeit und Unwissenheit der 
Folgen der Handlung entstanden ist. Au�erdem enthält der 
besondere Te·il des Strafgese.t:z,es eine Reihe von Fahrlässig
keitsdelikten, wie zum Beisp'iel § 335. Das Merkmal der 
Fahrlässigke-it e.rgibt sich daraus, da� der Täter den Erfolg 
nicht vermieden hat, obwohl er ihn hätte vermeiden kön
nen oder sollen. Der Grund j-eder Strafbarkeit 1-iegt in dem 
negativen Momente des Mangels an Pflichtgefühl in der 
Vernachlässigung der unter -gegebenen Umständen und 

nach den persönlichen Verhältni,ssen gebotenen pflicht
mä�igen Sorgfalt und Rücksicht gegenüber Interessen an
derer. 

Man unterscheidet eine bewu�e und eine unbewu�te
Fahrlässigkeit. .. . . Der Begriff der bewu�ten Fahrlass1'gke1t wurde bereits 
festgelegt. Die unbewu�te Fahrlässigkeit ist -dann gegeben, 
wenn dem Täter die Möglichket des Eintrittes ei,nes bösen 
Erfolges überhaupt nicht .zum Bewu�sein kam. Es liegt ein 
Fehler in der Vorstellung vor. Man kann diesbezüglich 
sagen, bei der bewu�ten Fahrlässigkeit liege der Mangel im 
Willenselement, bei der unbewu�en im Vorstellungsele
ment. 

3. Der böse Vors�tz nach ldem Verwaltungsstrafgese-lz 

Im Verwaltungsstraf.gesetze findet sich eine legele Defi
nition bezüglich ·des bösen Vorsatzes nicht. Aus den in 
einzelnen materiellen Verwaltungsvorschriften aufscheinen
den Textierungen jedoch ist zu entnehmen, da� auch das 
Verwaltungsstrafgesetz den „bösen Vorsatz" anerkennt. 

Im Arti•kel VIII des EG VG., Punkt „e", welcher zwar 
noch nicht wieder in Kraft gesetzt wurde, war die Boshewt 
des Täters besonders hervor-gehoben : ,,Wer ein Tier aus 

Bosheit quält usw." Ebenso wird im Artikel IX des EGVG. 
der Vorsatz betont: ,,Wer vorsätzlich vor einer Verwal
tungsbehörde als Zeuge oder Sachverständiger falsch aus
sagt usw." .. . Auch im § 7 des VStG. wird der Vorsatz 
erwähnt: ,,Wer vorsätzlich veranla�t usw." Hier wird die 
Bosheit, beziehungsweise der Vorsatz Tatbestandserfordernis, 
Fahrlässigkeit wi.irde nicht genügen. 

De• § 5 des Verwaltungsstrafgesetzes besagt im ersten 
Absatz: ,,Wenn eine Verwaltungsvorschrift über. das Ver
schulden . nichts anderes bestimmt, genügt zur Strafbar-
keit fahrlässiges Ve·rhalten." 

Aus dem Wortlaut dieses Paragraphen des Verwal-tungs
strafgesetzes kann geschlossen werden, da� es Verwaltuo1gs
übertretungen gibt, die nur mit bösem Vorsatz begangen 
werden können. 

4. Die Fahrlässigk,eit nach dem VerwaHungsslrafgeselz 

Das Verwaltungsstrafgesetz hat es ebenso wie das allge
meine Strafgesetz unterlassen, di-e Fahrlässigkeit begirifflich 
festzulegen. 

Aus der Textierung des § 5 des Verwaltungsstrafg•esetzes 
nämlich. dafy in allen Fällen, wo die materiell,en Verwaltungs
vors-chriften über das Verschulden nichts bestimmen, fahr
lässiges Verhalten zur Strafba;rkeit genüg•t, kann eine Er
gänzung der Verwaltungsstraftatbestände abgeleitet werden. 
Regeln aber die materiellen Verwaltungsvorschriften selbst 
die Verschuldensfr.age, dann gilt. eben nicht die Texti•erung 
des § 5, sondern die von der konkreten Verwaltungsvor
schrift aufgestellte Norm. 
. Der zweite Satz des § 5 teilt die Verwaltungstatbes!ände-h 
in Erfolgs- und Ungehorsamsdelikte ein, w0raus her--:-orge�t.� 
da� hier die Verteilung der Beweislast eine Rolle spielt. E1,n 
Erfolgsdelikt liegt dann vor, wenn der eingetretene Erfolg 
tatbestandswesentlich ist, das heifyt, .es mu� zur Tathandlung 
noch -ein Erfolg hinzutreten, wobei unter Erfolg entweder 
eine Verletzung oder Gefährdung des Objektes (iRechtsgut) 
zu .verstehen ist. Es ergibt sich sonach bei den. Erfolgs
delrkten eine Unterteilung in Verletzungs- und Gefahrdungs
delikte. Bei den Erfolgsdelikten hat die Behörde (Gendarm) 
die ße"':'eislast. Zur Begehung eines Ungehorsamsdelikt�s 
genug! Jedoch schon ein blo�es Zuwiderhandeln gegen ein 
Verbot oder die blo�e Nichtbefolgung eines Gebotes,. also 

ohne Hinzutritt eines Erfolges. Bei den Ungeho�samsdehkten 
hat der Täter die Beweislast er hat zu beweisen, da,� e,r 
s-chuldlos ist. •Die Festste.llun� der Verschuldensf.rage spielt 
bei jedem Verfahren eine ganz bedeutende Rolle, weshalb 
gerade diese Unterscheidung in Erfolgs- und Ungehorsams
delikte für den Gendarm bei der Anz-eigenerstattung aus
schlaggebend ist. Eine scharfe Präzisierung der Verschul
densfrage ist für jedes entscheidende Organ, mag es 
Richter oder Verwaltungsbeamter sein, von gro�er Be
deutung. 

Der zweite Absatz des § 5 sagt weiter: ,,Unkenntnis der 
Verwaltungsvorschrift, de•r der Täter zuw::Jerhandelt, ent

schuldiqt nur dann wenn sie erwiesenerma�en unver
schuldet ist und der' Täter das Unerlaubte seines Verhaltens 
-ohne Kenntnis der Verwaltungsvorschrift nicht . einsehe �,
'konnte." Was will nun der Gesetzgeber damit sa,g-en; 
E!n.em zurechnungsfähigen Menschen wird s�in Ve-rhalten 
nicht zvr Schuld zugerechnet, wenn e.s .erw1esenem1a�en 
unverschuldet ist, das hei�t, wenn er es nicht als schadlich 
oder gefährlich, als unvert.räglich mit der „guten Ordnung 
des Gemeinwesens" erkennen k,onnte, wenn er trotz Auf
wendung c;ler Aufmerksamkeit, die er aufzuwenden ver
pflichte-! war, die Verwaltungsvorschrift nicht kennen konnte, 
,die das Verhalten untersagt oder gebietet. · 

. Hiezu zwei Beispiele: ,,Da� di-e eigenmächt1i1ge E�t
nahme von Bodenstreu in fremden Wäldern unerlaubt 1st, 
mu� jedem zurechnungsfähigen Menschen ohneweiters 
klar sein, er wi-rd sich nicht ausreden können, das Forst
gesetz nicht gekannt zu haben. Dagegen karm ein Auto
lenker defür, da� .er auf einer für den Autoverkehr ge
sperrten Stra�e gefahren ist, nicht gestraft werden, wei 1 ihm dieses Verbot nicht be'kannt sein konnte, wenn die 
Taf,el, die das Fahrverbot 'kundmachte, -entfernt worden war." 

Foto: Thmil 

UNSER TITELBILD: �ie �t.ähjahtspatt"uid.d.e /tihtt audt. 

Jutdt. hd.äken'Je Öhstkud.tuten 
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Es ergibt sich somit die Schlu�folgerung, eine mög
lichst eindeutige Darstellung und Oualifrkation der Willens
betätigung :_des Täters, die im konkreten Falle Aufgabe des 
Beweisverfahrens sein wird, zu .ziehen. Mag es sich nun 
um einen Tatbestand des allgemeinen Strafrechtes oder um 
einen solcher. des Verwaltungsstrafrechtes handeln, in beiden 
Fällen ist die Festlegung der Verschuldensf.rage das We
sentlichste. 

S. Gegenüberstellung 

So wie im Strafrecht nicht allein der äu�ere Tatbestand 
entscheidet, sondern zur Strafbarkeit vielmehr auch ein Ver
schulden des Täters Voraussetzung ist, so wird auch im Ver
waltungsstrafrecht zur Strafbarkeit einer· Tat ein Verschulden 
des Täters gefordert. 

Die Frage, wel,cher Art das Verschulden im Verwaltungs
strafverfahren sein mu� ( Vorsatz oder Fahrlässigkeit) um 
die Strafbarkeit einer Verwaltungsübertretung zu begründen, 
kann durch allgemeine Vorschriften nicht entschieden wer
den. Sie findet zunächst in den einzelnen -Verwaltungsvor
schriften ihre Antwort. 

Bestimmen diese 'hierüber nichts, so soll zur Str.afbar
keit Fahrlässigkeit genügen. 

Nachdem aber das Verwaltungsstrafgesetz keine Be
stimmung der Begir!ffe „ Vorsa�z" u:nd „Fahrlässigkeit" gibt, 
weil der Inhalt dieser Beg,nffe 1m Verwaltungsstrafrecht 
keine anderen als im Straf.recht sind, .. müssen in dieser 
Beziehung die Bestimmungen dE:r §§ 1 (fur Vorsatz) und 335 

- (für Fahrlässigkeit) des allg�me1nen Strafgesetzes herange
e zogen werden. 

Während aber das Verwaltungsstrafrecht die Verwal
tungstatbestände gemä� § 5, zweiter Absatz, des VStG. in 
Erfolgs- und Ungeho_rsamsd�likte te!ilt, finden wir im Straf
recht eine solche T�ilung nicht vor. 

Sowohl im Strafrecht als auch im Verwaltungsstrafrecht 
wird die · Zur-echnungsfä�igkeit als wicht_i,g�te '(orausse_tzu�g 
der Schuld gefordert. Die Zurechnungsfah1gike1t aber 1st 1m 
VSlG. einfacher, klarer und moderner geregelt a-ls im 

Strafgesetz. 
Der Beschuldigte im Verwaltung,sst-rafverfahren mu� das 

Slrafbare seines Verhalte,ns . im allgE:�eirien ·einsehen können 
und 'fähig ·sein, dieser Einsicht gema� zu handelon. 

Nun anerkennt das �traf.recht, al·s a�.c� da� Verwal�ungs
straf-recht Gründe, die die Zurechnungsfa'h1gke1t ausschhie�en. 

Im Strafgesetz werden im § 2 ?i,ese Gründe da_rgelegt, 
während im Jugendgerichts·g·esetz 
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t" c! gar nicht berucks1cht1gt. Der R1cht-er kainn aber 1n 
�-:h-:n Fällen nach § 46 des StG. v.om Milderungs-recht 
Gebrauch machen. 

Die moderne Rechtsle�r� is� auch b�_st-re?t, ,di,e Fä-Me 

'nderter Zurechnungsfahrgke1t zu berucks1cht19en, was 
d

errr
�s erhellt dafJ das Jugendgerichtsgesetz und das Ver

w:1:ungsstraf,g�-setz schon di�sem neuen Grundsatz ent-
sprechend aufgebaut worden sind. 

. . 
_ Hervorgehoben aber _mLifJ werden, dafJ die aus emem 
gerichtlichen Urteil -resultierenden �onse<;1uenzen c;!en Be
troffenen weit mehr tangreren, als dies bei Strafverfu:gungen 
der Ve-rwaltungsbe'hörden der Fa-II ist. 

Wir bieten Ourch unsere Vollts= 
Unfalluerslcherung Etnzelper= 
sonen unO ganzen Familien 
aller Beuölkerungskrelse für 3 
bts s Groschen täglich roirk= 
samen Versicherungsschut; bei. 
Unfällen jeOer .Art, roo unO 
mte immer sie sich ereignen (tn 
Oer Wohnung, bei Oer Arbeit, 
in Ocr Freizelt, im Straßen= 
uerkehr, Sportbetrieb u. Ogl.). 
Es merOen sooo S bei Ganz= 
inualiOität unO 1000 S im ToOes= 
fall ausbezahlt, Ooch kann aud1 
etn Mehrfaches (bis zu 20.000 S) 
uersichert roerOen. Unsere Ver= 
treter folgen s o f o r t fertige 
Polizzen aus. Verlangen Sie -
Ourch Postkarte oOer. Telephon= 
anruf - nähere Auskunft oOer 
Vertreterbefuch. Wtener StäO= 
ttsche Ver s icherungsanstalt, 
W t e n  1, Tuchlauben s, Tele= 
p_hon U 2s s 90 

VEREINIGTE 

ÖSTERREICHISCHE 

EISEN- UND STAHLWERKE 

LINZ-DONAU 

* 

Generaldirektion Linz, Muldenslraße 5 

Fernruf: 3 91 11 - Ort�ruf: 3 91 21 

Geschäftsstelle. Wien: Wim I, Rathausplalz 4 

Fernruf: A 22 5 85 
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ENTSCHEIDUNGEN 

DES OBERSTEN GERICHTSHOFES 
ABDRUCK MIT BEWILUGUNG DER VERWALTUNG DER tJSlERREICHISCHEN JURIST ENZEITUNG - NACHDRUCK VER BOTEN 

Mi�brauch von Identitätsausweisen. 

Durch den § 1 (2) des Gesetzes vom 12. Septembar 
1945, StGB!. Nr. 180 (Paf}g�etz) wurde das Staatsamt für 
Inneres ermächtigt, imc Ve,rordnungswege eine allgemeine 
Ausweispflicht im Inlande festzusetzen. Auf Grund dieser 
Ermächti,gung hal das St.aatsamt für Inneres di,e Verordnung 
vom 8. Oktober 1945, StGBI. Nr. 194 (Identitätsausweis
Verordnung) erlassen, deren § 11 bestimmt, dafJ Zuwider
handlungen gegen die Vorschriiften dieser Verordnung von 
der Paf}behörde gemäf} § 24 des Paf}gesetzes zu bestrafen 
seilen. Im Zeitpunkte der Erlassung der ldentitätsausweis
Veror,dnung enfhi1elt § 24 des Paf}gesetzes ledi1glich die Be
stimmung, daf} Obertretungen dieses Gesetzes und der auf 
Grund di,eses Gesetzes erlassenen Verordnungen von den 
zuständigen Verwaltungsbehörden zu ahnden sei,en. Du:rch 
das Bundesgesetz vom 18. Juni1 1946, BGBI. Nr. 125 (Pa!fJ
gesetz-Nov,elle), erhi:elt der § 24 des Paf}gesetzes eine neue 
Fassung. Durch den novellierten § 24 und den eingefügten 
§ 24 a wurde eine Reihe von Tatbeständen geschaffen, die 
als Vergehen von den Geri,chten zu ahnden si:nd. Hiebei 
gi,ng der Gesetzgeber von der Erwägung aus, dafJ nach den 
Erfahrungen der Praxi,s die strafgesetzli,chen Vorschriften 
über den Betrug vi,elfach infolge von Beweisschwierigkeiten 
ni,cht ausrei1chen, um alle . Fälle der Fälschung von Pässen 
und sonstigen Ausweisurkunden, der betrügerischen Ver
wendung fremder Urkunden usw. restlos zu erfassen (§ 112 
der Beilagen zu den stenographi:schen Protokollen des Na
ti,onalrates). Er hat daher im no..,,,ellierten § 24 des PafJ
gesetz-es di.e Nachmachung und Verfälsc'hung der im Paly
gesetze vorgesehenen Urkunden, ·ferner auch i'h'.e Ober
lassung an andere P,e-rsonen zum Zwecke der Tauschung 
im -Rechtsverkehr als Vergehen den Geri��t,e� zur f>.!JndtJng 
überlassen, wobei unter „Rechtsverkehr mcht l:ilofJ der 
rechtsgeschäftli'che Verkehr, sondern auch der Post-, Eisen
bahn-, Flug- und Straf}enver'kehr zu verst�hen i1st (Mal-aniuk, 
11/2, S. 325, ferner Schimak, JBI. 1946, S. 453). z,u den „im 
PafJgesetze vorgesehenen Urkunden" gehört auch der Iden
titätsausweis, da er vom § 1 (2) des PafJgesetzes vorge
sehen und auf Grund der dur,ch di-ese Gesetzesstelle er
teilten Ermächtigung eingeführt worden ist. Er wird auch im 
§ 23 des Paf,gesetzes ausdrücklich genannt. 

Die Bestimmung des § 11 der Identitätsausweis-Verord
nung bat somi� dur-ch di-e Novellierung des Paf}gesetzes in
sofern eine Abänderung •erfahren, al.s der Mif}brauch von 
Identitätsausweisen unter den in § 24 (1) und (2) des PafJ
gesetzes angeführten Voraussetzungen als Vergehen von 
den Geriichten zu bestrafen ist; nur dann, wenn diese Vor
aussetzungen ni,cht vorli,egen, ist ein Ziuwi1derhandeln gegen 
die Vorschri,ften der Identitätsausweis-Verordnung gemäf} 
§_ 24 a (2) Pa.fJgesetz von den Verwaltungsbehörden zu 
ahnden (OGH., 26. September 1949, 3 Os 436; LG. Salz
burg, 7 E Vr 606). 
Eine unmittelbare Handanlegung ist zum Tatbestande des 

§ 81 StG. nicht erforderlich.

Das Erstgeri,cht hat den Angekl.agten des Verbrechens 
der öffentlichen Gewalttätigkeit nach dem § 81 StG. und 
der Obertretung der Verlei'tung eines Beamten zum Mif}
brauche der Amtsgewal.t nach dem § 311 StG. schuldi'.g er
kannt. 

Aus den Festst,ellungen des Ersturtei1ls ergibt sich, dafJ 
der Angeklagt•e am Morgen des 27. August 1947 mit einem 
Pferdefuhrwerk, das mit etwa 600 kg Gerste beladen war, 
V/On X nach Y fuhr und in der Nähe von Z von den Gen
darmen A und B angehalten wurde. D.a der Angeklagte 
keinen T ranspor!schei,n besaf}, beschlagnahmten die Gen
�armen diie Gerste und forderten den Angeklagten auf, mit 
, ihnen zum Gendarmerieposlen Z zu fahren. Der Ange
klagte bot ihnen daraufhin 100 S für den Fall der Unter
lassung der Anzeiige an. Die Gendarmen .gingen auf dieses 
Anbot ni1cht ein und forderten ihn ,neuerlich auf, mit ihnen 
zu kommen. B nahm die Pferde bei den Zügel.n, doch 
schlug der Angeklagte auf di•e Pferde •ein, so da'f} sie sich 
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aufbäumten und in Bewegung setzten. Der Gendarm muf}te 
beiseite springen, um nicht von den Pferden verletzt zu 
werden. B und A liefen dem davonfahrenden Wagen nach. 
Als B •den Wagen fast eingeholt hatte, wandte sich der An
geklagte auf dem Kutschbocke um und holte mrt der 
Peitsche gegen ihn aus, um ihn von der weiteren Verfoi
gung abzuhalten. Es gelang dem Angeklagten auch tat
sächlich, zu entkommen. Er wurde erst in Y von den Gen
darmen eingeholt und festgenommen. 

Di,e Ni,chtigkeitsbeschwerde des Angeklagten bekämpft 
das Urteil lediglich in Ansehung des Schuldspruches wegen 
Verbrechens nach dem § 81 StG. 

Unter Anrufung der Nichti,gkeitsbeschwerde nach § 281, 
Z. 9 a und 10, StPO., führt der Beschwerdeführer aus, dafJ 
das Antreiben der Pferde keine wirklich gewaltsame Hand-. 
anlegung, sondern ledi,glich eine Flucht vor den Gendarmen 
darstelle. Das Aufheben der Peitsche könne nicht als ge
fährl.i'che Drohung gewertet werden, zumal es si,ch bei den 
Bedrohten um kräftige und bewaffnete Genda,rmen gehan-
delt habe. Der Tatbestand nach § 81 StG. sei daher keines-•]l 
falls gegeben. Allenfalls sei in dem Antreiben der Pferde�11 

eine Gefährdung der körperl.ichen Sicherheit der Gendarmen 
im Sinne des § 431 , StG. und in dem Aufheben der 
Peitsche der Versuch einer Amtsehrenbeleidigung nach 
§ 312 StG. zu erblicken. 

Die Rechtsrüge des Beschwerdeführers i·st nicht be
gründet._ Aus dem vom Erstgeri,chte festgestellten Sach
verhalte erqibt sich eindeutig, da1fJ die Gewaltanwendung 
- das Antreiben der Pferde - mi.ftelbar gegen den Gen
darmen B gerichtet war, der sich nur dadurc'h, daf} er rasch 
b?i·seite sprang, vor einer Verletzung bewahren konnte. 
Eme unmittelbare Handanlegung ist zum Tatbestande des 
§ 81 StG. ni,cht erforderli·ch; der Tatbestand ist gegeben, 
wenn weni·gstens mittelbar aus der Gewalttätigkeit ein Nach-
tei'l für di1e körperliche Unverletztheit der Amtsperson enl
�tehen kann (Slg. 127). Das Antreiben der Pferde war iwar 
1n erster Linie ein Mittel zur Flucht. Die Aufwendung phy
sischer Kraft zum Zwecke der Fl.ucht stellt jedoch den Tat
bestand des § 81 StG. her, wenn die Kraftäuf}erung wenig
stens mittelbar wi·der die Person des Amtsorganes gerichtet 
war (Slg. 2342). Dies trifft aber nach den Feststellungen des 
Erslger-i,chts auf den vorl.i:egenden Fall zu. Das Erstgericht 
hat auch mit Recht das Aufheben der Peitsche gegen die 
dem Wagen nacheil,enden Gendarmen als ,gefährliche Dro
h_ung 

_
im Sinne des § 81 StG. ,gewertet. Zur Tatzeit befand 

si,�h Öer Angeklagte auf dem davonfahrenden Fuhrwerke, 
M' 

wahrend di,e Gendarmen ihm nacheilten und auf den fahren� 
den V(agen aufspringen wollten, •um i,hre Amtshandlu':g 
durchfuhren zu können. Nac'h dieser Lage konnten d1·e 
Gendarn:,en wohl. befürchten, da'fJ ihnen der Ang?klagte 
dur,ch emen Schlag rnit der Peitsche vom Lenkers1tz des 
F�hrzeuges aus -ei1ne ernstl.iche Verletzung beibringen werde. 
Die angedrohte Mi:f}handlung konnte auch weiters den Sturz 
des aufspringenden Gendarmen vom fahrenden Wagen und 
in der Folge allerdi1ngs s·oga•r eine schwere Verletzung zur 
Folge haben. Die Ansi.cht des Erstgerichtes, da•fJ die Dro
hung des An_�eklagten geei:gnet war, den b�drohten ,Gen::
d�rmen begr�ndete Besorgnisse einzuflössen, ist daher mit 
einem Rechts,•rrtume nicht behaftet (OGH., 26. September 
1949, 1 Os, 72; LG. Wien, 6 S Vr 5124/48). 
Begriff der Gewerbsmä�igki:!it. 

GewerbsmäfJi·gkeit im Sinne des § 146 StG. ist dann 
anzunehmen, wenn der Täter in der Absicht handelt, sich 
durch wi·ederholte Begehung der Tat ei1nen wiederkehrenden 
Erwerb, also eine ständige oder doch für längere Z·eit wirk
same Einkommensquelle zu verschaffen. Zur Annahme der 
Gewerbsmä'f}i,gkeit •genügt aber auch •eine einzi,ge Tat, 
sofern skh daraus die erwähnte Absicht ersch li·efJen läf3t. 
Hie.für i•st das gesamte Verhalten des Täters ni,cht nur zur 
Tatzeit, sondern auch vor und nach der Tat i,n Betracht 
zu ziehen (OGH., 20. Oktober 1949 3 Os 333; KG. Wels, 
11 Vr 1753/48). 

73eeJLJi9-wt9- Jes 
» �;;!uzten �e1iJat11uz.tie -

<;fadz.k.u.tses» in �t� 
Am 31. Mär:r: 1950 wurdo dor In Gun: laufende 

Höhere Gcndarmerlo•Fachkurs beendet. Bei der Abschluß• 
(eler w.nen Generaldirektor für die OHentllche Sicherheit 
Soklionschef Krechlor und Gcndarmoriezontralkommandant 
General Dr. Kimmol anwesend. Alle 19 Frequentanten 
des H6heren Fachkurses wurden als Gendarmerie-Ober· 
leulnant ausgemustert. 

Dia jungen Gendarmerieoffiziere und die Prüfungskommission: Von links nach rechts (sitzend): Gend.-Major Bahr; Landes• 
gendarmeriekommandant für Oberösterreich Gend.-Oberst Dr. Mayr i Gendzirmeriexentralkommandant General Dr. Kimmel; 
Goneraldirektor für die öffentliche Sicherheit Sektionschef Krechler; Landesgendarmeriekommandant für die Steiermark 

Gend.-Oberst Zenx; Oberstleutnant Dr. Fürböck; Major Koschir. In der Mitte stehend: Stabsrittmeister Colombo. 

WAS UNS BESEELT 

Wenn du heut in die Runde blickst 

lind sud1Sl nad1 hohen idealen, 

Wenn du deinen Geist auf Reise sd1ickst 

lind möcht'st all das, was ihm die Welt gezeigt 

- Ob's schön war oder häßlich - ganz ohn' Retusdrn malen -

•s würd' ein Gemälde grau in grau;

la, selbst fies Himmels strahlend Blau könnt' dieses Grau nicht lindern!

la, wenn ich das Gehaben seh' der Mensdrnn,

Dann sdrnint's, als könnt' es nicht gelingen,

Dem, was uns lieb und teuer ist:

Dem Vaterland das Lob zu singen.

Es ist, als wär's gestorben!

lind doch lebl's lorl in uns'ren Herzen. 

lsl da, so groß und schön wie je zuvor! 

Der Heimat Pracht, die Seen, Wälder, Berge. 

0 Öslerreid1, o Heimat, ein tapl'res Korps 

Trägt deine stolze Fahne ! 

Ein Korps, das in dem großen Tollhaus „Weil" 

Aud1 he1,1te noch, wie eh und je, zu Red1t und Tugend hält. 

Das an den Gräbern seiner Toten 'wach!, 

Das frei und unbekümmert die Gefahr verlad1l 

Wir - G e n d a r m e n 1 
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Bezat.Jkomrpaß unJ �ökenmesset. 

IM DIENSTE DER GENDARMERIE 

Von Gend.-Oberstleutnant WILHELM WINKLER 

Stellvertreter des Landesgendarmeriekommandanten für Kärnten 

(Fortsetzung von Folge 4/50.)

„ Di"'. fol�enden Beispiele sollen nun ein genaues Bild 
uber d1,e d1v,e,rsen Verwendungsmöglichkeiten des Bezard
korrpasses geben: 

1. 'K orn p a!f} p a n  o r a  m a: Für die Anlegung eines 
Kompa'f;panoramas wählt man am besten einen Aussichts
punkt im Ge>lände, der ei,ne ,gute übersieht nach allen 
Himmelsrichtungen i:ulä�. Sodann sucht man die,sen Ge
ländestand�rt i·�, der . Kartenzeichnung (Kartenstandort) auf 
und vergle1�ht. ihn mrt der Natur. Voraussetzung• für diese 
l<ompaf;arbe1t 1•st also, daf; sowohl der Gelände- als auch 
der Kartenstandort bekannt i'St. Es werden somit unbekannte 
Geländepunkte in der Umgebung ,gesucht. 

Nun kann mit .der eigentl.ichen Kompaf;arbeit, del')l 
Messen der Ri.chtungswinkel, begonnen werden. Mit dem 

Kompaff poooroma 

,, 

,<f r 

rl 

�
Jj
��1ro_:,;; _� 

2
-��Ez�J:����g!:�:=§�=::,;��,;:.JJ.

;:,�<,;:; s:�-' .���/ ./ ��-�-
(jefoncJewinkel er.smeinen in der Pet:Ypektire Yerzetrl 

KARTE - _,,_ - .... 

.Die Winkel sind mit einer recht.staufenden 
151/d 13 
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5f·Sl<X1dort 

S!RJJfef/a:/1 
A-Dor{

S/>unt:ekmn!Pr Stanrort ,, 
5/roffe noch B-Dor{ 

1:'rt>el«mnler qeidndepunkl , t!'l 
,-------------------- -�-

ßfld 11; 

Gelände_gri,ff II wi,rd jewe.ils der Richtungswinkel (Abwei
chungsw1n:�el, vom geographischen Norden) eines ObjektP.s 
oder Gelandepunktes in der Natur gemessen und dieser 
S<;>�ann auf die Karte mit dem Kartengriff II übertragen. Die 
Linie, wekhe sodann entlang der Zielkante des Kompasses 
vom Kartenstandort aus mit dem Di,rektionspfeil· zum Ziel 
gez?�en wird, .ergibt jeweils die Richtung des in der Natur 
anv1s1ertE:n Objektes oder Gel•ändepunktes. Wenn nun die 
Ka�enze1chnung mit dem Gelände verglkhen wird, so ist e� 
bei guter Sicht jeweils mögliich, di•e anvisi·erf.en Punkte in 
der . Na�ur richti1g zu bezeichnen. Kompalf} und Karte sind 
somit d1-e besten Wegweiser und Führer im Gelände. 

Auf solche Art gemessene ,und auf di·e Karte über
tagene Ri�htungswinkel ergeben in bezug auf den eigenen 

tandort ei·n Kompa�panorama (Bi'l1d Nr. 13). 
Um ?le Karte zu schonen, verwendet man ein Stück 

O:leatpap1,er, <;Jas sodann nach Einzeichnung der Richtungs-
51nkel• auf d1:e Karte aufgelegt wird. Der angenommene 

d
tandort auf der Oleate mu,� mit dem Kartenstandort und 
�r a.ngenommene Nordstrich mit dem Kartennorden über

e11nst1mmen. 
2. S � a n d o r t  b e s t  i m  m u n g: Wer seinen eigenen 

Standort rn der Natur nicht ken,nt •und diesen dahe,r mit 
�em Kartenstandort nicht vergleichen ka:nn, hat die Orien
t,1�rung verloren. �ei sichtigem Wetter gibt •es für die Be
st1mmu�g des e1•genen unbekannt,en Standortes in der 
N_a.tur, insoferne •�i1n oder mehrere Gel•ändepunkte in der 
na_he�en o_der we1•te.ren Umgebung bekannt sind, folgende 
Mog'1.1chke1-ten: 

a) D a s S e i t "'! ä r t s a b_ s c h n e i, d e  n: Von eigenen 
Standort aus, der sich auf einer- in der Karte -eingezekh
n_eten markanf.en Lini,e, wie W.eg, Bahn, Bach, Gelände
rucken usw., befindet, wi,r9 mit dem Kom,pa•� der in der 
Na.tur ah_ auch auf der Karte bekannte Gel,ändepunkt (Berg, 
Huge·l, Kirche usw.) mit dem Gefändegriff II anvisi,ert. Der 

r 
1· 

,. ,, 
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so gemessene Richtungswinkel• in der Natur wird nun miil: 
dem Kartengri�f II auf di•e Kart,e übertragen. 

Bei c:Jßr Übertragung . di,eses Richtungswinkels werden 
di1e meisten Fehler gemacht. Man beachte daher folgende . 
Vorgänge: Die Zi:eikante des Kompasses wird auf dem der 
Natur anvisierten und auf der Karte festgestellten Gelände-

�rt als Drehpunkt angelegt. Sodann wi1rd der Kompaif; (nicht 
�er Skal,enring) um di1esen Punkt so lange gedreht, bis das 
. Ouerband „Patent Bezard" mit der Kartenschrift überein

stimmt, aJ,so von Westen nach Osten gelesen werden kann. 
Der Direktionspfeil des Kompasses zeigt also vom gesuchten 
Standpunkt aus zum .anvisi,erten Geländepunkt. Nun wird 
auf der Karte entlang de;r Zi-elkante des Kompasses ein 
gerader Strich gezogen. · Der Schnittpunkt des Striches 
mi� :ger markanten Geländelinie (Weg, Bahn, Bach usw.), 
auf der wir uns befinden, ist der gesuchte Standort (Bild 
Nr. 14). 

b) _D a s  R ü c k w ä r t s e i n s c h n e i:de n: Sind zwei 
oder .gar mehrere Geländepunkte i:n der Umgebung be
kannt, so wi•rd der ei,gine Stando:rt auf folgende Weise er
mittelt: Man visiert den Geländepunkt A mit dem Gelände
griH II an und überträgt den g'efundenen Richtungswinkel 
analog wie beim Seitwärtsabschneiden auf di1e Karte. Nun 
wi•rd wieder entlang der Zielkante des Kompasses eine 
gerade Unie gezogen. Unser Standort mu'f; sich also auf 
einem Punkt in ,dieser Lini•e befinden. Um d+esen Punkt 
festzustel,len, visi,ert man mit dem Geländegriff II den be-· 
kannten Gel1ändepunkt B an und überträgt den ,gefundenen 
Richtungswinkel wieder auf die Karte. Die entlang der Ziel
kante gezogenen Lini,e schneidiet sich mit der ersten Linie 
und der Schnittpunkt beider ,ist ungefähr unser Standort. 

Je spitzer die gemessenen Richtungswinkel, zueinander 
stehen, üm so gröf;er ist der Fehler, der bei dieser Stand
ortbestimmung herauskommen kann, 

Wenn daher ein weiter.er Gefändepunkt C bekannt ist, 
so wi�d auch dieser anvisiert und vermessen. Die entlang 
d�r belkante gezogene Linie bei der Übertragung di-eses 
R1,chtungswinkels müf}te theoretisch durch den Schnittpunkt 
de_r �eid�n bereits gezogenen Linien gehen. In Wirk1'i,eh
ke1t sind _1edo.ch bei dieser Vermessung kleine Fehler nicht 
zu vermeiden und es entsteht das sogenannte Fehlerdrei:eck. 
�nser gesuchter eigener Standort liegt also ziemlich genau 
1m Schwerpunkt dieses Fehlerdreieckes (Bild Nr. 15). 

�) D a  s V o r w ä r t s e i n s c h n e i d e n: Zur Bestim
�ung e(:1e� entfernt Hegenden Geländepunktes. Oft ist es 
nicht mo_ghch, den Namen eines Geländepunktes, Berges 
·o�er �bJek�e� durch einen Gelände- und Kartengriff (also 
mit einer Linie) zu bestimmen. In diesem Fa•II gre:i.ft m'an 
zum sogenannten Vorwärtseinschnei.den. Der unbekannte 
Berg wird vom ei,genen bekannten Standorte aus mit dem 
Geländegriff II anvisiert. Der so gefundene Richtungswinkel 
wird nun, da der eigene Standort auf der Ka,rt,e alis Dreh
punkt für die Bussole bekannt ist, auf die Karte übertragen. 

D!e entlan9 der Zi-elka,nte gezogene Linie verläuft in 
der_ R1,chtung des gezogenen Geländepunktes, Berges oder 
Obiektes. Dieser Gefändepunkt mui� also auf einem Punkt 
di1eser Linie liegen. Sodann sucht man einen zweit,en be
kannten Punkt im Gelände und auf der Karte und visiert 
von di,esem Pu12kt aus den Berg mit dem Gel.ändegriff II 
an. Nach der Übertragung di,eses Winkels auf die Karte 
wird: die entl-ang der Zielkanf.e ,gezogene Linie mit der 
ersten Un,i,e einen Schnittpunkt aufwei·sen. Der Schnittpunkt 
beider Linien ist somit der gesuchte Geländepunkt (Bild 
Nr. 16). 
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Über Beschlagnahme 
Von Gend.-Oberstleulnant Dr. JOHANN FüRBöCK, Landesgendarmeriek,ommando für Steiermark 

Unter Beschlagnahme versteht man die Einziehung von 
Geoenständen, die entweder zu Beweiszwecken im Zuge 

ein;;s Verfahrens gebraucht werden oder di,e dem Verfall 
unterliegen. 

Es giöt Beschlagnahmen für Zwecke eines gerichtlichen 

Strafverfahrens und für Zwecke eines Verwaltungsstr.af
verfahrens. 

In bei,den Fällen kann der Gendarm über Auftrag 
oder aus eigenem Antri·ebe beschlagnahmen. Im ersteren 
Falle gilt § 9 GG. (§ 2, 33, ODI) mit den heute nötigen 

Einschränkungen, diB sich hauptsächl,ich durch Artikel 20 
-de,· Bundesv-erfassung ergeben. Nähere Ausführungen zu 
diesem Thema enthält eine Abhandlung im September
heft 1949 der 11 lustrierten Rundschau der Gendarmerie. 

Bei Beschlagnahme von Gegenständen aus mifüärisch 
b_esetzten Gebäuden und Räumlichkeiten ist gemä� § 46 
GDI. der Kommandant zu verständigen. 

Bei Personen, denen das völker-r -echtliche P-rivileg der
Exterritorialität zukommt, ist keine Beschl-agnahme mögli·ch. 
Auch nicht bei ausländischen Konsularfunktionären, au�er 
im Falle eines Verbrechens und Befreiung auf frischer Taf. 
Ebenso nicht bei jenen Personen, denen auf Gruod unsereir 
Verfassung der Schutz der Immunität zukommt. (Mi.tglieder 
des Nationalrates und der Landtage und Bundespräsident.) 

Kraft völker-rechtlicher Bestimmungen sind Gesandtschafts, und Konsulararchive unverletzlich. Sie dürfen daher 
nicht durchsucht werden und es darf auch keine Beschlag
nahme stattfinden. 

Di.e Beschlagnahme für Zwecke der Strafgerichtspflege 

Hiefür kommen folgende Vorschriften in Betracht: 
B 

. Art. 10 St�atsgrundgesetz, Gesetz zum Schutze _des 

N
nef- und Schnftengeheimnisses vom 6. April 1870, RGBI. 

S 
p 42; �ie §§ 24, 98, 143-149, 367, 368, 3751, 452 der � 0.; d,,e §§ 6, 126, 127, 177 der Postordnung vom 

rb 
November 1926, BGBI. Nr. 329; § 26, Pkt. 2, § 52, s. 1, 59, Abs. 10, 61 und 63 GDI. Fern,er die Bestim

Stt�
en des Pre�gesetzes über die Beschlagnahme ; Art. VI 

und d' 
192.9, § 19, Ab�. 3, F.ernn:ieldegesetz, BG. 170/1949 

h
ie vielen gesetzl1.chen Bestimmungen di,e den Verfallvo

;�
e en,. wie _di,e §§ 104, 105, 290, 291, 296, 399, 522 StG., i

§ 6 
�e�ensm1ttelg�-setz, §§ 71 und 72 Tierseuchengesetz, 

D
' n 7 Suchtgiftgesetz, § 29 Devi ·sengesetz u. a. m.

im b
i _e 

k
�_eschlagnahme ist sowohl im subjektiven, wie auch 0 !6 iven Verfahren möglich. _ 

schla
Die 

h
gesetzli.chen Grundlagen für das (v�rläufig•e) Be-

88 
g�t terecht des Gendarmen schaffen die §§ 24, 36, 

da 
un . 8 der StPO. und die Bestimmungen des Gen

d 
rmer(egesetzes, aus denen hervorgeht da� di-e Gen

sf:{:�hie _ al� _ _  Hilfsorgan der Staatsa.nwa'ltschaft und der 
klä 

eit�behorden alles vorzukehren hat, damit die Auf-ru
[)

� einer Strafsache ermög,l,k:ht wird. 
den 

§§ gendarmeriedienstinstruktion führt dieses Recht in 
Verw 

• 59, 61 und 63 näher aus. Wenn es nicht zu 
(§ 3tch�56en mit der „Sicherstellung der Geldstrafe" 
bei d'!r 

t .. ·• _§ 109 b GDI.) Anla� gäbe, wäre es besser. 
bio� 

vorla_uhgen Beschlagnahme durch den Gendarmen 
g 

vo_:i „Sicherstellung von Beweismitteln und Verfalls-ege-nstande :i" zu sprechen. 
Ge �enn ein „Besc'hlagnahmerecht" ist hinsichHioh des 
be

thrmeh ge ,s�tzlic'� nicht vorgesehen. Der Gendarm 
sond 

agna mt nicht 1m eigentlichen Si1nne des Wortes, 
GDI �rn, 

stellt nur sicher. Sehr ri-chtig sagt § 52, Abs. 1, 
Gen·d 

,,Gleich_ nach �n'haltung .. d�s Sc�uldi,gen hat _ _  der 
z 

arm, soviel nur immer mogli,ch, sich zu bemuhen, 
t
�u�en ·c!es Vorfalles in Erfahrung zu bringen und Gegen\/ri e, welche: auf die Ta,t hezug haben oder di-e dem 

U 
e

t 
alle unterliegen sowie alles andere für die weitere 

d 
n ersuc'hung dienliche s i c 'h e r z u  s t -e 11 e n. Auch § 6 (StG V

N
lksgerichtsverfahrens und Vermögensv,erfallsgesetzes 

d · r. 177/1945, in der Fassung BG. Nr. 213/1947) spricht ( 1v-o�
J
' da� bei Gefahr im Verzuge die Sicherheitsbehörden 

G s er�n Org�ne können auch die Gendarmen handeln) 
1. 

egensta:ide, die voraussichtlich der Beschlagnahme unter,,,egen, s Ic h ,e r s t e 1 1  e n 'können. 
Beschlagnahme von Beweisgegenständen (corpora delicli) 

„ Nicht nur diese selbst, auch die daraus gezogenen Erlose unterliegen der (vorläufi-gen) Beschlagnahme. Des-

14 

gleichen auch fremdes Gut, dessen Ei,gentümer nicht an
gegeben werden kann (§§ 144, .. 375 _ StPO., §

. 
59 ?DI.). 

Zur Herausgabe ist ohne Ru�ks1cht �L!f d ie . E1ge�tu�s
frage jedermann verpflichtet. Diese Ed1honspf11cht 1st. 1m 
§ 143 StPO. ni,edergelegt. Auch aus § 14 GG. ·geht �1ese 

V ffchtung hervor. Wird die Herausgabe verweigert, 
k 

erp 1· sogar „durch Hausdurchsuchung, Geld- oder Arrest-ann sie E' 1 h Ed·t· · t t f zwungen werden. 1n so c er 1 1onszwang 1s 
�;�h

en

§ f�3 StPO. jedoch nicht möglich b�i Verdächt _igen 

und Personen, die von <;Jer �b�egun
i 

,e
§

I
��� irrr:t'

s
�t

s 

gesetzlich befreit sind. Dies s1�
d

- nac_ 
A h d

. ie 

h V dien und die Verte1 1ger in nse ung essen, 
na e� erw�n 

d ·eser Eigenschaft von dem Beschuldi·gt-e-n
was ihne

t 
111 

d;n ist. Die Befrei�ng gilt nur hinsichtli-ch 
anvertrau wor 

Arreststrafen, nicht von der Hausdurch
vo� Geld

W 
unJ� 

Gegenstände von zeugnisbefreiten Per
suchung.'

h 
er -.7 s ausgefolgt oder solchen Personen 

sonen. '? ne wei ere
hsuchung abgenommen, so ist dagegen 

durch e1_ne Haus
d

durc 
d sie ,können auch a'ls Bewe1smi1t-el 

ni·chts e1,nzuwen en un 

dienen: 
· cf' eh § 151 StPO. nicht �ls Zeuc;ien 

Be1' Personen, 1'd .. ;:t (Gei•sfüche über Be1chtgehe1m
v-ernommen werde� u 

A 
e

�s eheimnis), darf eine Beschlag-
nicS, Staatsbeamte uber __ d 

n 

g 
die mit dem Beicht- oder 

nahme von Gegenslan

h 
e
b ' nicht vorgenommen werden

l) A t h · ·s zu tun a en, m sge e1mn1 . . . .. ·t von der Herausgabepflich 
Die Extern1tor1alitat b

a
ei:�'wang. Desgleichen auch di,e 

und a��h vom. H
7;d�

sg
behördl,i,che ':'erfolgungshan?lung„ 

lmmunitat, da Ja J 
E ·fung auf frischer Tat, bei Ver

au�er t� Fal
V
le d

b
er 

h 
rg;ei1

ausgeschlossen ,ist. 
übung e ines er rec en , 

p • en Briefen, Postsendungen, deren 
Beschlagnahme von apier 

d' Durchsuchung Eröffnung _un 
.
. ,. , Hausdurchsuchung oder Verhaftung 

Falls bei eine. 
·nes V ,e r br e c h e n s oder V e r

wegen Yerdach�
I 

e i
ne Bri,efe oder andere unter Siegel 

g e h e  n s vers� osse 
m Gendarmen gefunden werden, 

gehaltene . Schnft
1
::n

f. 
vo

be
<chlagnahmen und grundsätzlich 

darf er sie vor au 1g � 
h 'h .. ff und durchsuc en. 

auc ero nen .. . Fällen zum Beispiel wenn keine 
In allen ubngen 

Verh�Hung vorli,eg:t oder bei über
Hausdurchs�chu:ng 

�
e

her Befe'hl erforderlich. (§ 2, Gesetz
tretungen, 1 -st r

d
ichte·rB

li<; f und Schriftengeheimnisses. § 63 
zum Schut:z:e es ne -
GDI.) . dere offene Papiere (zum Beispiel 

Offene Bnefe, __ an
b

„ 
her sonsti-ge Aufzeichnungen) und 

Rechnungen, Geschafts
d

_uc 
fü; eine strafgerichtlirche Unter

sonstige Sendun�
en,

1 

ie 
sein können, darf der Gendarm 

suc'hung von Be eu uni wenn sie nicht gerade bei einer 
aus eigener Macht, auc 

Verhaftung weg.en Verdacht eines 
Hausdur,chsuchung 

V
oder 

h 'ns gefunden werden, sowi-e bei 
Verbechens oder __ er�e _e 

Beschlag nehmen (§ 63/2 GDI .� 
Obertretungen, vorlduhg /n 

er offener Briefe und Papiere ihre 
Wenn der Inhaber era

:�
g 

Gendarmen _n!•cht gest.?tten will, · 
Durchsuchung durch d 

d dem Gerichte zu uber-geben 
sind sie zu versiegtn

Di".t Jedoch ,?raucht meiner Meinung 
(§ 145 StPO., § 6�/3 

z timmung zur Durchsuchung ein-
nach keine förmliche " use·,n Einspruch" gegen die vom d Nur ' · " , · t b 'h geholt zu wer en_-

hf I Durchsuchung 1s zu eac ten. 
Gendarmen beabsi ,c 19 :- pruch (,,nicht gestatten°) schon 

Wenn e -in solcher 
d 

11p
s 

pieren den Gendarmen an der 
bei offenen Brie�en un 

50
a 

um s? mehr bei verschlos
Durchsuchung hinder\ Siegel gehaltenen anderen Schrif-
senen Briefen und un er 

es der Inhaber verbietet, wede,r 
d" f n wenn · 

te�- Diese u
d�r�hsucht werden. ..eroffnet .noch 

d r Verdacht einer Obertretung vorliegt, 50 
Wenn nur � 

und Papiere von Personen, die nkht 
dürfen off�ne B,n-ef� an der strafbaren Handlung beteili t 
im V,�rda_�hte ste�e 

nicht durchsucht werden (§ 452/4 StPc5., 
zu sei.n, uberhaup 
§ 63/4 GDI.). 

(Briefe, Karten, Telegramme, Pakete usw,) P,ostsendungen beim P�slamle 

N h § 6 der Postordnung und § 19 des Fernrnelde-
t 

ac 
d" fe� Postsendungen, das hei�t, die sich noch ge�

e
d

:z:es
p s

u
t 

r
befi nden nur in den g e s e t z I i c h bestimmten be i er O ' d D' k t b · F"II beschlagnahmt wer en. 1es ann un er est1mmten 

Vor!8sset:z:ungen, di,e im § 146 StPO. niedergelegt sind, 

durch den Untersuchungsrichte -r erfolgen. Der Staatsanwalt 
kann nur einen „lnhibierungsankag" stellen, das hei�, ver

langen, da� solche Sendungen bis zum Eintreffen einer 
gerichtlichen Verfügung zurückgehalten werden (§ 146, 
2. Abs., StPO.). Au� diesen Bestimmungen der StPO. folgt 
das in § 63, Abs. 5, GDI., ausgesprochene Verbot der vor
läufigen Beschlagnahme von Postsendungen aller Art und 
von Telegrammen bei den Postämtern durch die Gendarmen. 

Eine Eröffnung der durch den Untersuchungsrichter 
beschlagnahmten Postsendungen ist nur diesem gestattet. 
Hier mit „Zustimmung" des Beschuldigten. Vor der Er
öffnung mu� also der Untersuchungsrichter die Bewilligung 
des Beschuldigten einholen (§ 147 StPO.). 

Die Sonderstellung von Postsendungen beruht auf dem 
Post- und Telegraphengeheimni-s (§ 6, Postordnung vom 

17. November 1926, BGBI. Nr. 329 und § 19, Fernmelde
gesetz, BGBI. Nr. 170/1949). 

Eine blo�e Beachtung des Briefwechsels durch die Post
verwaltung fällt zwa,r nicht_ unter den Begriff der Be
schlagnahme. Da sie aber oft einer späteren Beschlagnahme 
vorcngeht, möchte ich in diesem Zusammenhange auch 
den Erl. d. BM,. f. H. u. V. vom 27. Juli 1928, ZI. 20.458/1928, 
anführen, der von der Pfücht zur Auskunftserteilung über 
Postsendungen an Gerichte, Staatsanwaltschaften und Sicher
heitsbehörden handelt. Der Erla� sagt: 

1. Ersuchen de ,r Gerichte und Staatsanwaltschaften 

wegen Auskunft über aufgegebene oder an . bestimmte Per
sonen gerichtete Postsendungen sind ,nach den §§ 26 und 
36 StPO. zu behandeln. (Betreffen die Berechtigung der 

:a:trafge,richte und Staatsanwaltschaften alle Behörden des 
„undes, der Länder ,und Gemeinden um Rechtshilfe zu 

- ersuchen und die Verpflichtung dieser Behörden solchen 

Ersuchen zu entsprechen.) 
2. Unmittelbar von Sicherheitiliehörden (Organen) ge

stellte Ansuchen sind der vorgesetzten Postdi-rektion vor

zulegen. Inzwischen hat die Post Erhebungen über die Sen
dungen zu pflegen und der Postdiorektion zu berichten. 
Die Postdirektionen haben Ersucnen, die unter Berufung auf 
§ 24 StPO. gestellt werden, zu entsprechen, sofern nicht 
wichti-ge Gründe dagegen sprechen. 

Di,ese Rege lung beruht auf § 6 der Postordnung, wo
nach Auskünfte über Postsendungen nur an den Absender, 
Empfänger, de -ren Vertreter oder Rechtsnachfolger gegeben 

werden dürfen. Um schneller zu solchen Auskünften zu 
kommen, empfi-e'hlt es sich, das Postamt um telephonische 

Rücksprache · mit der Postdi-rektion zu ,ersuchen. In man
chen Fällen wird es auch genügen und mög_lich sein, vom 
Empfänger oder Absender eine Vollmacht zu e·rhalten, auf
Grund welcher dann das Postamt zur Auskunfteirtei-lung be
rechtigt ist. 

§ 19 des Fernmeldegesel:z:es, BGBI. Nr. 170/1949, ,ent
bindet von der Pfli.cht zur Wahrung des Fernmeldegeheim
nisses gegenüber Strafgeri-chten und Staatsanwaltschaften 
sowie Sicherheitsbehörden im Verfahren wegen gerichtlich 
strafbarer Handlungen. 

In diesem Zusammenhang mag es von Interesse sein, 
da� die Postverwaltung entgegen der Bestimmung des §  63, 
Abs . 6, GDI ., aus welcher man schli-e�en könnte, da� sie 

analog auch für di-e der Post als Reisegepäck übergebenen 
Sachen gilt, folgenden abwei<a:henden Standpunkt einnimmt: 
Erl. d. BM. f. 1. vom 30. April 1948, ZL 22.925--11/48: 
,,Das BM. f. Verkehr (Gen.-D'iodn. f. d. Post- und Telegr.
Verw.) hat anher mitgeteilt, da� Personenkurswagen der 
Post auf offener St,recke oder in Haltestellen von Pol-r-zei
und Gendarmerieorganen angehalten und dabei Reise
gepäck und Poststücke kontrolliert, bezi-ehungsweise be
schlagnahmt werden. 

Auch soll es vorkommen, da� Postk,raftwagen von ihrer 
vorgeschriebenen Kursstrecke weg zu Polizeidienststellen 

beorderl und Postkraftwagenlenkern, die sich niohts zu
schulden kommen lie�en und nur auftragsgemä� handelten, 
die Wagenpapi,ere abgenommen werden. 

Ein solches Vorgehen ist unzulässig, da einerse.ii!s die 
Bestimmungen des Postgesetzes und der Postordnung· ver
letzt werden, anderseits die fahrplanmä•�ige .l\bwi-cklung 
des Postautoverkehrs unterbunden wi·rd. 

Es wi•rd daher ersucht, sämtliche im Stra�enkontroll
dienst stehenden Polizei- und Gendarmerieorgane anweisen 

w lassen, in Posfkraftwagen befördert-es Reisegepäck und 
Poststücke nur an den Ausgangs- und Ank•unftsstellen, be
:,;i-ehungsweise sonstigen Haltestellen der Posfkraftwagen
kurse zu kontrollieren- b e v o tr di,ese Stücke von den Par
teien zur Befö.rde·rung übergeben oder n a c h d e m sie 

übernommen worden sind. Auch die Kontrolle des Hand
gepäcks hat so zu erfolgen, da� jede Störung oder Ver
zögerung des Postpersonenverkehrs vermi0eder. wird." 
' Analog ist· auch die 0be_rprüfung von Postsendungen 

vorzunehmen. Diese dürfen nur v o r der Aufgabe (zum 
Bei-spiel Anhalten verdächtiger Aufgeber vor Betreten des 
Postcmtes) oder n a c h der Empfangnahme der Sendungen 

durchgeführt werden. Entspr,echend gutes Einvernehmen 
·mit den Postangestellten wird 'hier manche Schwi-eri,gkeiten 

beseiti.gen 'helfen. 
Ähnlich soll auch bei Kontrolle von Bahnsendungen 

(zum Beispiel, aufgegebenem Reisegepäck) verfahren und 

immer darauf Bedacht genommen werden, eine Störung des
Reiseverkehres zu vermeiden. 

(Fortsetzung folgt) 

_/llattet 
Von Gend.-Rayonsinspekor Otto JONKE, Saalfelden, Salzbu,g 

Fern von dir, o Mutter, fühl' ich 
Deine Herzenswärme nah', 
Nie im Leben wär ich glücklich, 
Stünd' in der Welt allein ich da. 

Du bist die holde Himmelsgabe, 
Die liebend dunkle Wolken bricht, 
Und alle meine ganze Habe 
Erstrahlt in deinem Angesicht. 

Die Tränen haben oft verschleiert 
Den Blick dir nach des Lebens Glanz, 
Und doch hast du mit mir gefeiert, 
Gewunden mir d<;!n Liebeskranz. 

Dich schmerzten Sorgen ohne Ende, 
Du hattest Kummer, viele Qualen, 
Nie konnt' ich bringen eine Wende, 
Niemals dein Mühen dir bezahlen. 

Doch eines, Mutter, konnt' ich immer, 
Zii bitten Gott um seine Huld, 
Daß ungetrübt der Liebe Sdiimmer 
Bestrahlt dich selbst - und meine Schuld!
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Ski- und Alpinausbildung der Gendarmerie 
Von Gend.-Revierinspektor WILHELM HAINZL 
Gendarmeriepostenkommando Mitterbach, N.-ö. 

3 

,_ .. Fotos: Revierinspektor Hainzl 
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in Niederös.terreich 

Zwa Brett'ln, a g'führiger Schnee - - juche ... !, so 
töni es anschliie�end an die amtlichen Nachrichten aus dem 
Radio und unmiitelbar darauf folgt der e r  s t -e Schneebericht: 

Wienerwald 10,cm Pulver, Schneeberg-Rax 20 alt -
20 neu, Pulver, Annaberg-Mitterbach-Mariezell 10 alt -
15 neu, Pulver usw. 

Alles renn et rettet, flüchtet ... in di,e wei�e Welt! 
Di1e Winter;portler (darunter auch viele, die es erst 

werden wollen) suchen nun ihre Sie:bensachen her�or und 
sind stolz darauf zu ·den ersten Skifahrern der Saison zu 
zählen - wenn 'auch bei der Heimfa'hrt 25 Prozent ihres 
Körpers mit Mullbinden umgeben sin_d und die Brettl wohl
verwahrt als l(leinholz im Rucksack liegen. 

Und wird ein er gefragt: ,,W,er hat dir geholfen, '✓On 
wem wurdest du verbunden, abtransporti,ert und zum Bahn
hof gebracht?" - so heM;t es in vielen Fällen ganz kurz: 
,, Von evnem Gendarmen!" . 

Unwillkürlich wird sich der Einwand er�eben, ob �1eder
österrei1ch überhaupt so viele Berge und -eine derartige Be
sucherzahl- aufweisen kann. 

Da kann mit ruhi•gem Gewissen g_esagt werden, d_a[JA
) 

wenn auch unsere Berge niicht so hoch s1_nd
'.. unse_�e buck!1g� 

Welt und die einzelnen 2000er nahezu ubervolkert„ sind. 
Mit Seilbahnen und Lifts werden Mens.chen �efor:lert, 

die ohne diese Verkehrsmittel, in ihrem Leben nie emen 

Berg gesehen hätten ; gerade di,ese Klasse beansprucht
unse-re im V'/i,nterdienst -eingesetzten Gendarm�n af!l, me1·ste�.

Nun fand als Auftakt zur di,esjähri•gen Sk1ausbddung em
Sk1fehrerkurs in Mönichki·rchen statt. Je zwei, B�amte aus den 

Landesgendarmeri·ekommanden Ni-ederöste�reich, Bu�genland 
und Mühlvi,erf.el wurden nach dem amtJi.chen Skilehrplan 

auf die glei,che Fahrtechnik und Lehr""..eise abgestimmt: 
Da die H-=ranbildung von Rennlaufe:n oder Meister

fahrern n'i1cht vorgesehen ist, wurde be_1 dem K-urs das 
Hauptauger,merk auf eine gute Gr-undausbddung gelegt. 

Mi,t dem nötigen Rüstzeug ausge:stattet, wurden „nun,... d1·e
neuernannten Skilehrer während -emes Kurses. fur r?rl
geschritt,ene am Hochschneeberg (25. Februar b1,s 6. Marz)
e·ingesetzt. ' 

. 
Insgesamt 48 Gendarmerirebeamt� de� genannten La�-

desgendarmeriekommanden wurden In diesem Kurse fur 
ihre künftige Tätigkeit als Warner, HeHer und Retter aus-
geb;ldet. 

Fahrtechnisch wurden die Freque�tanten so„ geschult,
da� sie sich künftiq mit Sicherhe,it in J_edem �elande fort
bewegen können. ·Der fheor-etische Te1,I, der 1n F<;>rm •von 

Vorträgen
_ 

durch dr.e Skil-ehrer abgehal-ten wurde, beinhaltet-._
die Fächer: Erste Hilfe, Bau ·Und Gebrau�h von Rettung�• 
geräten, WeHer- und Lawinen�unde, sowie Gebrauch von 
Karte, Bezzard-Bussole und Hohenmesser. 

Nach Kursschlu� kaum zu Hause angekommen, erging 
an 16 Gendarmen des Landesgendarmeri,ekomm�ndos für 
N1ede rösterreich der Kommandierungsb,7fehl_ zu e�nei:n „Al
pinen Tour,enkurs am Hochschnee_ber� ; ein Ere�gnis, da_s
besonde•rs von jenen Koll-egen, d1,e einen „erheb,(1-chen Ted
des Jahres ihren Dienst a·uf den „Sch1hO'lzern .zu ver
richten gezwungen si,nd freudig aufgenommen wurde. 

Am 25. März d. ]. traf sich di,e -_soge�annt_� ,,Au�lesE:-"
beim Landesgenda,rmeriekommando fu-: N1eder'?.sterre!ch 1n 
Wi:en. Nach Erhalt sämtlichen notwendigen Gerates ging es 
per LKW. nach Puchberg und mittels Zahnradbahn bis zur 
S�n-grenre. . . . . . 

Dort allerdings machte s1;ch die Bezeichnung „Alpmer 
Tourenkurs" zum e•rsten Mal,e unangenehm bemerkbar, de 
die ·Kursl,eilnelimer, abgesehen vom eigenen - ,gaIr nicht 
geringen - Rucksa'ck, zusätzlich Seile, Rettungsgeräte, Sani
tätsmaterial, Reserveski und Stöcke, Werk:z:eug usw. zur 
Unterkur,,ft, dem Hotel Hochschneeberg, schleppen mu�ten. 

Nach der Einquartierung und verschiedenen Vorber-ei
tungen galt.en di,e ersten zwei Tage dem technis-chen Ski-

BIid 1 : Schneeberg von Puchberg aus. - BIid 2: Grundschule. - BIid 3: Sellfohron. -
BIid 4' Rottungsgorätobeu. - Bild 5: Abtransport eines Verunglückten. 

lauf. E!ne g;_ündhche Wiederholung des im „Kurs für Fortg�schrittene Gelernten war der Wegbereiter für die Ding•e, d_ie d_a_ kommen sollten, zumal das befohlene Kursprog·ramm z1erdch umfangreich war und auf alle Fälle erfüllt werden rnuf5te. 
. l :otz „Schneesturm und Waschküche" (wi;e es in der 

Alp1nistensprache so schön hei�t) folgte Tour auf Tour imn-1ltleren un� schweren„G
E:

lände mit Aufsteigen über Felsgrate und n icht ung_efahrl1-che Schneesteilhänge. Ein derartiges T�rra1n bot Jeweils Gelegenheit, während kleiner Rasten einen passenden Abschni-11 des theoretischen Programms durch_zuarbeiten, wobei in erster Linie die Lawinengefahr und die _ ,entsprechenden Gegenma�nahmen behan•d,elt wurd�n. r:J1ezu heferte die Natur ein ausgezei,chnetes�cungsob!ekt_ in �orm einer ziemlich ausgedehnten Grund-1av-•Ine, die In Richtung auf di:e Baumgartnerhütte abgegangen war. 
Ni,cht nur die Handhabung eines Klett-erseiles und dessen G�brauc'h in allen Lagen, oder das Fahren am S�:,I wurde ge\,Jbt. sondern - was für Gendarmen eines Alpin� pos�ens ganz besonders wilchti,g ist - der Bau eines Rellungsgerates „ mit bio� zur ,Ve�ügung stehenden Ausrüstungsgegenstan?�n. _Gera_de in diesem Fac'he mu� der Findigkeit und Gesch1cklichk

E: _ it des einzelnen freie Hand gelassen werden. Dazu gehoren natürli·ch auch die Kenntnisse der „ E:rster. Hilfe", um dem Verletzten tatsächlich sein ohnehin schmerzliches Befinden zu erleichtern. 
Für den Fall eines besonders schlechten, uns-ichligen Wetters, das zur Zeit des Kurses auch wirklich herrschte, 

ah1e� es, na<;h angelegten Kursskizzen und Kompa�, einen 
.-,o�her bezeichneten Geländepunkt sicher zu erreichen. - In �er sogena:inten „Hackermulde" wurde knapp unter 

dem ':31,pfel,grat eine Schneehütte (Igel) errichtet, um die 
Kursle·dnehmer auch ·in den Biwakbau, der oft lebensrettende 
Folgen haben kann, einzuweisen. 

Allabendlich wurde in den für Unterrichtszwecke be�eit
gehallenen Räuml,i,chkeiten des Hotels die theoretische Vor
berei�ung �es ��mmenden Tagewerkes getroffen, oder ein 
sonstiger, m ern alpines Fach einschlägiger Vortrag ge
halten. 

. Den Abschlu� di1eses Kurses bildete eine theoretische 
und prakti-sche Prüfung, die vom Kursleiter und den Lehrern 
als Prüfungskommission abgenommen wurde. Da� dabei ein 
strenger Ma�stab angelegt wurde, geht schon· daraus her
vor, da� nur etwa di•e Häl-fte der Tei,lnehmer zur Ernennung 
zum „Gendarmeri,ealpinisten" geeignet befunden wurde. 

Fotos: Ravierlnspektor Hainzl 

Gendarmerie-Motorboote auf dem Wörthersee 

Auf den Kärtner Seen_ wurden Motorbootpatrouillen 
eingesetzt, deren Aufgabe es ist, zur Unfallverhütung 

,apeizutragen und für die Sicherheit des Strandgutes der 
•·ahlreichen Urlauber zu sorgen. 

Bild 1 und 2: Gend.-Zenhallrnmmandant General Dr. Kimme! inspiziert während seines 
Kärntner Aufenthaltes die auf dem W8rthersee eingesetzten Gendarmerle-Motorboote. 

111-MOBEL
SONDERANGEBOT FUR GENDARMERIEBEAMTE 

SCHLAFZIMMER VOLLBAU . S 3450·-

SCHLAFZIMMER VOLLRUNDBAU, 
NUSS, BIRKE, MAHAGONI S 4475·-

WOHNZIMMER, KUCHEN, EINZELMOBEL IN 
REICHER AUSWAHL ZU GUNSTIGEN PREISEN 

MtiBELHAUS SCHUH & CHYLIK

WIEN VIII, BLINDEN GASSE NR. 7-12 
Auto-Provinzversand / Zahlungserleichterungen 
Straßenbahnlinien 5, 46, J, 8, 118 
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'ÖRPERLi'CHE BESCHÄDIGUNG 

DURCHj GIFTE 

Von Gend.-Oberst Dr. ERNST MA YR 

Landesgendarmeriekommandant für Oberösterreich 
• I 

(Fortsetzung von Fol,ge 4/1950) 
Scharfe Giftpflanzen sind folgende: 
Die Zaunrübe, auch Tollrübe, Teufelskirsche oder Gift

rübe genannt. Von diesen Pflanzen_ sind die W_urzel'�nollen 
giftig. Blutiger Stuhlgang . und blut1�er Harn mit Krampfen 
sind das Hauptmerkmal dieser Vergiftung. 

Der Seidelbast, dessen Saft Entzündungen der Ver
dauungsorgane ver1Ursacht. G e g e n m i t t e 1: Essig, Milch 
und 01. 

Die Wolfsmilch, auch Esels- oder Teufelsmilch genannt. 
Wirkung: Blutiger Durchfall, Schwindel und Zittern: G e g• e n
m i t t e 1: 01, Eiwei� und Milch. 

Der Sadebaum. Der Gem.t� -der Blätter und Beeren 
dieses Baumes erzeugt nebst Entzündungen der Verdauungs
organe Blutungen aus den Geschlechtsteilen. G e g e n
m i t t e 1: Milch und warme Bäder. 

Scharfe Gifte sind noch das Schöllkraut, die Küchen
schelle, -der gefleckte Aron, alle Ha'hnenfu[5arten, der Gold
regen, ,das Alpenveilchen, das Buschwindröschen, der Mau�r
pfeffer, der gemeine Hollunder, das Gottesgnadenkraut, die 
Einbeere und das Christophskraut. Sie alle erzeugen Ent
zündungen der Verdauungsorgane, Krämpfe, Durchfall, 
Erbrechen. G e g e n  m i t t e 1 :· Milch, 01, Eiwei� und laues 
Wasser. 

Als narkotisch wirkende Giftpflanzen sind in unserer 
Gegend i n erster Linie bekannt der Mohn. Da_s gifti�e 
Prinzip, welches im Safte des Mohns, enthalten 1st, he1�t 
Opi;um und ,kommt entweder als feste Masse, die nach Mohn 

ANKE RB ROT 
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· cht oder als Opiumtinktur vor. Das Morphium ist eben
f�ils �in Abkömmling des Mohns. Obwo�I M_orphium_ be
'k tl· h h als He ilmittel verwendet wird, 1st es nichts-. ann 1c auc 

V 'f ·t M h d t · er e ·, n heftiges Gift. erg1 tungen m1 o n, es owerng 
• h d 'h J k d H t 0 ium oder Morphium äu�ern s1c urc uc e� er au , 

b t d t Schluciken, Verstopfung, Zusamm�nz1ehung der · e in er e� 
·rotem Hautausschlag, Schwindel, Schwere Pupille, Unnspct�• .. hll ·gkeit allgemeine Betäubung und des Kopf�s, e

,u 
osi

hl f ' Gesicht und Lippen bläulich gro�e Nergung zum Sc 
d
a 

ttt der Tod bei allgemeiner Lähverfärbt,. aufgedunsen, un
t t 

r
il

. Starker Tee, Kaffee, Essig, 
mung ein. G e 9 e n m 1 . e · en des Kopfes, Eisumschläge Limonade, auch k�lt

d
e Begie

t
�uni

s ist wichtig, den Patienten und Senfpflaster sin . guns ,g. 
stets wach zu hal�en. 

b ·t t und sehr giftige Pflanze ist Ei _ne �llgemein ver rei e_ e 
Früchte sind sehr giftig. De1r das Bilsenkraut, besonders d

t T bsucht dann LähmungenA1 
Genu� der Pflanze e�zeug

. , 
0. mer� vor den Augenl"!I!""' 

Merkmal dieser Vergiftung· 
�l��kenloses blödes Lachen. 

Funken- un? Dopp
K
els

1
ehe

U
n, g

hläge auf Naoken und Rücken, 
G e g e n m I t t e 1 : a te msc 
Zitronensait. . 

'b V iftungen mit der Tollkirsche, 
A_m hauf1gsten . 91 t es . erg 

das Atropin, enthält. �ieses 
die ,eines der hefhg�ten 

?'���re des Kopfes, Schwindel, 
wirkt auf das �ehirn. c . 

em vo:r den Augen, beson
T rübung der �eh kraft . und Flimm

r Pu ille· sowie Tobsuchts
ders aber die Erw�iterung de _ 

. • 
p 

tümlicher Rötung des 
und LähmungserscheinungeH 6�1 e _ige;ei Scharlach, sind die 
Gesichtes und der ganzen au 

B
e

lladonnavergiftung. G e
charakteristischen Merkmale 

d
der 

K 1f e Wein und Zitronen
g e n m i t t e J: Starker Tee o er a e • 
saft. 

II • hr gefährliche Gift-
Der Stechapfel ist �benfa s �1

f
7e se

i st ähnlich wie bei 
pflanze. Die Wirkung 

'ii't
e

� �
e
��rki:Jrdigerweise dazu ein 

der T?ll'�irsche, nur ste sic 
. in. Ge g ,e n m i t t e 1: Die

unersattl 1cher Wohllustdrang e 
·t T llkische selben wie bei der Vergiftung

b �k � ind d·ie Gefahren der 
Schon seit Jah�hu�derten ' e• an[).:se enthalten ein sehr 

verschiedenen Sch1erlingspflanze
;

, 
k 

I 
te Schierlingspflanzen 

scharfes Gift, ,.Conii!1" _gena
d

nt.. 
f I 

a�kte Schierling und . die 
sind der W�s.sersch1E;rling, 

d
r g

Schf erlingsvergiftung sind: . 
Hundspetersilie. Merkm�le . er 

z e s eichelflu�, Ma-
Schlingbeschwerden, Steifheit 9er 

M
g

ss�n 
p

roter Ausschl�
genkrämpfe, Erbrechen von �-ru

d
njn 

G 
a 

,e � m i t t e 1: Ger� 
im Gesicht, Zittern und Schwin e · e g 
säure, W-ein, Kaffe.� u_nd Kampfer .. 

t d'e in den Wäldern 
Eine sehr gefahrliche Pflanz-� 15 

th,ält das Gift „Digi
vorkommende Fingerhutblun:i.e. Sie 

_ed. Sehr rascher Puls, 
talin". t,v'lerkmale der Verg_ift�_ng iin 

Gedä,rmen, Speichelgrau-grunes Erbrechen, Kolik in , en 
T „ bung des Seh

flu�, Durchfall, Delirien, . Schlafsucht _ un� /
u 

chleim, Wein, 
Vermögens. G e g,e n m_,,t t -e l: Tarnn, a _�rs 

iritus. Kampf.er, Kaffee und Korperwasc�un
f

gen . m�f p
das bekannte Sehr giftig ist auch die Tabakp lande, 

h,eTabak können „Nikotin" enthält. Die Vergiftungen .' urc 
· zum Beispiel akut oder chronisch s-ein. Akute Vergiftungen, .. Tabak Genu� von Tabakabsud -oder Genu� der 

1

grunen 
Gesicht pflanze, äui}ern 'sich durch S�hluchzen, .. b asses

Erbrechen' 
kalten Schwei�, Zittern, Schwindel, Wurg�n

,;,, 
i t t e 1: Ta� Durchfall und Verlust der Sprache. G e g

M'l h kalte Be-nin Pflanzensäuren, lauwarmes Wasser, 1 c 
' ,.Hungen gie•�ungen des Kopfes. Die chronisch_en Ta _bak

T
eb.;k

fabrike
� 

die bei .starken Rauchern "Und Arbe _1tern 1n.. a 
fen auftreten, kann nur der Arzt erfolgr-e1ch bekamp E' , t Seh, giftig ist ferner die beliebte Pfl�nze, �er 

f�
se

üh�
� 

bei dem als Merkmal der Vergiftung auftritt: l<!ramp 
'd b machten, Würgen, Erbrechen, blut!ger St':'hlgan

7 
un_ ' d=� 

sondere Kälte des , Unterleibes sowie Ameise_nlau -en
d 

tn
Starr


Fingern und Zehen, mitunter auch Wahnsinn d u

G sücht. G e g ,e ·n m i t t e 1: Haf.er-, Gersten- un ' raupen-
schleim, Pflanz,ensäuren wie Zitronensaft. 

Ferner sind noch giftig die Nieswurzarten, die Herbst
zeitlose und der Oleander. Weilers ist vom Eichenbaum der frische Trieb sehr giftig. Auch die Waldrebe und das Mutterkorn gehören zu den scharf-narkotischen Giftpflanzen. Hins ichtlich der Giftpilze mu� hervorgehoben werden, da� auch solche Pilze, die an sich als unschädlich gelten, 
unter _gewissen Umständen giftig wirken. Es kommt da viel auf den Standort des Pilzes an und auf die Einflüsse, unter denen der Pilz wächst. Zum Beispiel können Champignons, die bei Abschlu� von offener Luft und hellem Licht gezogen werde� oder im Walde zu finden sind, giftig sein. Was die Giftpilze selbst anbelangt, gibt es nach der Wirkung zwei Arten, und zwar narkotisch wirkende und scha•rf-giftige Pil,ze. Die narkotischen erzeugen Mattigkeit, Schlafsucht, Zittern, Schwäche, Wahnsinn und Krämpfe. Die scharfgiftigen Erbrechen, Leibsc;,hmerzen, blutigen Harn und hlutigen Durchfall, Geschwülste und Entzündungen des Unterleibes und Brand. Gegenmittel bei Pilzvergiftungen: Gerb·säure (Tanin), W-ein, Kaffee, warme Bäder und als Brechmittel Seifenwasser. 

Im nachstehenden kurz die in Europa vorkommenden Giftpilze: Der Fliegenpilz, ,der Speiteufel, der Giftmilchling, der Täubling, der Pfefferschwamm, der Schwefelkopf, der Pantherpilz, der Knollenblätterschwamm, die Giftmorchel. Als Grundsatz hat hier zu gelten, da� man einen Pilz, den man nicht kennt, zunächst als giftig ansehen soll. Im übrigen hätte gerade der Gendarm Gelegenheit, sich an Hand von entsprechenden Büchern, die ihm jeder Volksschullehrer überlassen wi,rd, über die gebräuchlichsten Gift-afli-lze zu informieren und 'kann er dann bei seinen Patrouilwengängen im schwämmereichen Gebiet praktisch diese auchwahrnehmen und studieren. 
Ein sehr gefährliches Gift ist -das Tetanin, ei·n Bazillus, der bekanntlich Starrkrampf bewirkt, und befinden sich die Bazillen hauptsächlich in faulendem Holz, in der Gartenerde, im Stra�enstaub u. dgl.; deshalb wird auch immeir empfohlen, bei Verletzungen, speziell des Landvolkes bei landwirtschaftlichen Arbeiten, eine Tetanusspritze durch den Arzt' verabrei·chen zu lassen. Si,e ist zwar in ihren Wi1rkungen 

etwas schmerzlich, aber das kleinere , übel, weil der vom 
Starrkrampf wi,rklich Befallene häufig nicht mehr gerettet werden kann. Auch di1e Kriegsteilnehmer werden sich er
innern, da� bei Verwundungen nahezu jeder einheitlich, 
ohne Rücksicht auf die näheren Umstände, zunächst eine 
Tetanusspritze erhielt und das war in vielen Fällen bestimmt 
segensreich. 

Tiergifte. 
Das bekannteste ist das Cantharidin, welches in den 

soger,annten „Spanischen Mücken" enthalten ist. Pulverisiert 
wirkt es au�erordentlich anrei�end auf den Geschlechtstrieb 
und wird auoh zur Leibesfruchtabtreibung verwendet. Die 
Erscheinungen einer Cantharidinvergiftung sind Würgen, 
Durchfall, Urinsperre, Koli'k, l<!rämpfe und Delirien, ferne: 
Entzündungen der Blasen- und Geschlechtsorgane. Bei 
Frauen heftige Mutterblutungen und blutiger Schaum vor 

�em Munde. G e g e n m i t t e 1: Eiwei�hältiges Wasser, Ab-
1Wochung von Eibischwurzel und warme Bäder. • 

(Schlu� folgt) 

• Je/2.ri.µhitun.g, und
({) {!J(W-alttuuJ ' 

' 

1 

WIEN III, HAUPTSTRASSE 68 
T E L E P H O N U 17 5 65/B 

POST SPARKASSEN KONTO 31.939 

Anzeiyena-nual11ne: JVerbeleiter Karl 
Baiter, Wien VIII, Josefstädterstraße 105 
1'el. A 29 4 (J(I 

Eigentümer und Verleger: Illustrierte Rundschau der Gendarmene(Gen�.
Major Lutschinger und Dr. Gröger). - Herausgeber: Gend.-Bezlrksrn
spektor Hochstöger, Gend,. Revierinspektor Be!er und Gend.-.Bezir.ksinspek· 
tor Herrmann. - Für den Inhalt verantwortlich: Gend.-Rtttme1ster K!ls: 
- Alle Wien III, Hauptstraße 68. - Druck: Gesellschafts-Bnchdrnckere1 

Brllder Hollinek, Wien q1, Steingasse 25. 

!Zut JlJ aduidit 
Erfreut können wir allen Gendarmeriebeamten mitteilen, daß sich der in Aus(lbung seines Dienstes schwer verunglückte Patrouillenleiter Sebastian Ra i n  m a i r, Wörgl, Tirol, auf dem Wege der Genesung befindet. 

/ PüRSCHSCHUH 

aus Gummi für 
Fels, Wald und Sumpf, 

bei jedem Wetter 
der beste Schutz 

Erhältlich in den Größen 39-45 zum Preise von 
S 66·- beim Schuh- und Gummifachhändler 

1.Päckchen = 1 Liter

5 0 G _r:o s c h e n
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._g,ewinn<U: Jet R.edtts-Rätse� 3 unJ 4 
Da zahlreiche richtige Ausarbeitungen eingesandt wurden, entschied das Los. Folgende Preise erhielten: 

1. Preis 50 S: Gend.-Ptrlt. Adolf Gaisch, Gend.-Posten Kainbach bei Graz, Steiermark. 
2. Preis 30 S: Gendarm Willibald Brauneis, E rhebungsabteilung d. Landesgendarmeriekc;immandos 1. Niederösterreich. 
3. Preis 20 S: Gendarm Albert Oberhollenzer, Solbad Hall, Tirol. 

R.edtts-�u/g-aben 
_ll!t. 5

A. und B. befinden sich im elektrisch betriebenen Personen
autobus auf einer Fahrt von X-dorl nach Y-dorl. Dabei zieht 
A. dem B. seine Geldbörse mit dem Inhalt von 55 S. Der 

Gesamtschade beläuft sich auf 75 S. 

70as d.ieg.t oot? 

_ll!t. 6

A. will den B. auf offener Slraße angreifen. B. flüchte! und 
gerät mit seinem Fuß in eine Bodensenkung, wodurch er zu Fall 
kommt. Durch diesen Umstand zieht sich B. eine Verletzung des 

Sprunggelenkes am linken Fuß zu und bleibt liegen. A. erreicht 
nun den B. und lügt ihm durch Fußtritte eine leichte Verletzunja

1 an der rechten Brustseite zu. 
� 

70as d.ieg.t oot ? 
� 

E NSE N DESCHLUSS 1 0. J U N 1950 

u4udt. du,, 

�� 

BRAUCHT DIE RICHTIGE Pf LEGE
MIT 

1 N BESTER QUALITÄT 
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NIEDEROSTERREICHISCHE 

LANDWIRTSCHAFTLICHE 

GENOSSENSCHAFTSZENTRALKASSE 

REGISTRIERTE GENOSSENSCHAFT 

MIT BESCHRÄNKTER HAFTUN G 

WIEN 1, SEILERGASSE 6 
(M A T S C H A K E R H O F, 

RAI FFEISE NKASSE N, LAND

WIRTS C HAFTL ICH E GENOSSEN

SCHAFTEN UND DER EN VER

BÄNDE ·S·IND IN IHR VEREINT 

·Neuzeitliche Büromöbel
aller Art, neu und gebraucht, 

zu konkurrenzlos bi lligen Preisen im 

WIEN I, ADLERGASSE 

Tel. R 23 3 57 Büromöbelhaus Totz 

BEHÖBDL. 
KONZESS. AUTO. 1 

FAHR RÄ" DER 
Touren-, Luxus- und Sporl-

räder in großer Auswahl RETTUNG. HILFE, BERGU.NG 

GUSTAV DOPPLER I� MAN- & [�. 
T EL. U 45 4 30 

L I N Z, ALT S T A D T 30 IV, PRiNZ EUGENSTRASSE 30 

LAUFENDER DIENST 

Te•Jelon B 315 25 

Ges amte Spo r ta·us rüstung un d Be k l e i dung 

----------
1 

50 r;Jalwe. 
bestehende 

WIENER UNIFORl\l- UND SPORTKLEIDERFABRIK 

,,HA-GRA" 

HAUDEK & GRABL 
WIEN 

. UNIFORMEN: 

14, GURKGASSE 50 

A 39 0 10 

SPORTKLEIDER: 

17, BERGSTEIGGASSE 1 

A 25 0 39 

�� •;, 

Z ·HOJKA 
WIEN 1.S EI LERGAS SE 14 TEL· R 22-2-38 

fJ antft<U:teig-w�e 
EIN QUALITÄT SBEGRI FF 

Fabriken: WIEN XIII; HIETZING ER HA UPTSTR. 62-64 
Telephon A 53 504 

MARIA ENZERSDORF, SCHLOSSGASSE 6 
Mödling 7111/8 

K LEIDE RF A BRIK 

.(guslav fiilsch 
Spezialist für sämtl. Lederbekleidung 

und Trachtenlederhosen 

WIEN X, FAVORITENSTRASSE 82 

Tel. U 46 112. U 49 0 32 

J. BAYERS NACHFOLGER 
GENDARMER/ED/STINKTIONEN 

UNJFORMKRAGEN 

STAHLWAREN 

GRAZ, S PO R GAS S E 22 (Ecke Hofergasse) 
TEL. 45 40 

Schuhfabriken 

HUGO KOMINIK 
Zentrale u. Werk I 

Wien VIII, Bennogasse .,8 - Telephon A 25 0 85 

, Werk II 
Wien XV, Geyschliigergasse 11 - Telephon B 31 5 74 

AUTO-GLAS-STELZL 
WIEN VII, SEIDENGA SSE 29 

TEL: B 33 4 54, B 35 0 68 / TELEGRAMM: AUTOGLAS _WIEN 

Sämtlich e Glä ser für Polizei- und G endarmerie-Fahrzeuge 
S chnell ster Post- und Bahnversand / Montag e sofort 
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Of�erreid1if ehe Brau=l\lUiengef e llf cha ft 

· 15rou,r,i -muu&,u
Eigene Niederlage: 

EBENSEE, BAD ISCHL, STEEG A. H. 

ATfNANG-PUCHHEIM, LAMBACH 

Einzige Kunsteisfabrik im Salzkammergut· 

RESTAURANT GÖSSERBRÄU 

5parl;aff e 

r.össer 
'l Bier. , 

GRAZ 
NEUTORGASSE 48 

der Stadt Gmunden 

ALLE GELD- UND KREDIT GESCHÄFT E 

22 

Erstklassige Küche! 
�ussdiank. ooh. Cjösse� S.peziaN,ieum 

Schöiier Sitzgarten! 

;:Jnlon _J/1[ iille,r 

SÄGE- UND HOBELWERK 

Micheldorf, Ob.-Öst. 

Adressenänderungen 

bitte n wir der 

Red a ktio n 

bekanntzugeben 

Gmunden, Sparkassegasse 2 

TELEPHON 516 

Kirchengasse 10 

Stoffe, Wäsche 

Marktplatz 5 

Fertigkleidung 

� VINZENZ BAUER 
Inhaber: Franz Bauer 

EISEN-, KOHLEN- UNDWAFFEN-HANDLUNG 

GMUNDEN, 0.-Ö. Theater
_
gasse 11, Fernruf Nr. 5�9 

M. A. W.
MASCHINEN-, APPARATE- UND WERKZEUGFABRIK 

VORM. STRAGER & eo. 

W I E N XI V, l'I U S T E R G A S S E 3 - 5 
TEL. A 31 4 79, A 31 4 80. A 38 4 53 

Benzintankanlagen Service-Stationen Farbspritzanlagen, 
Luftkompressoren Pneupumpen 

STABIL FAHRBAR 

AutohebebUhnen Schmierstationen 
Wasser wirb e I bremsen (System Junkers für Motorenprüfstände) 

Kontrahenten sämtlicher staatlicher und städtischer Betriebe 

Bei der Wiener Internationalen Automobil-Ausstellung: 

HALLE VI, STAND 680 

� 

mauelte/ll l//lll rJJiem1 IJl!11-h-O-ten! 

Sie suchen aber trotzdem nach Beruhi

gung der Nerven bei voller Einsatzbereit

schaft des Körpers und des Geistes, bei 

endlos scheinendem Nachtdienst. 

Dann nehmen Sie das wu n d e rba r 
ate mbelebe n d e  Pfeffermi nz: 

TEXTIL-HANDELSGESELLSCHAFT M. B. H. 

,,1,e�fMJe�'' 
WIEN VII, NEUBAUGASSE 28 / TEL. B 30 5 85, B 36 307 

Bisher hunderte zufriedene Kunden 
aus den Reihen Ihrer Kollegen 

Sämtliche lterren- und Damenbekleidung gegen zi nse n Ir e i e 
Zahlungserleichterung / Kaufanweisungen können bei allen Ver• 

lrauensleuten der Gewerkschaften behoben werden. 

STRICKER -_IZAGO 
Landeslielerungsgenossenschalt des Stricker-, 
Wirker- und Weberhandwerks für Wien und 

Niederösterreich e. G. m. b. H. 

W I E N I, B A U E R N M A R K T 2 4 
(Ecke Fleischmerkl) 

Telephon U 28 2 31 und U 28 2 42 

erzeugt als 

QUALITÄTSWARE 
alle Arten von 

Westen, Pullover, Kleider, Strümpfe, Socken, 
Stutzen, Handschuhe, Unterwüsche, Trainings
anzüge 

lür Damen, Herren und Kinder 

Jerseys, Stoffe, Loden, Tücher, Shawls, Frotlier

waren sowie 

HERVORRAGEND SCHÖNE HANDARBEITEN 

1 1 

BATTERIE

FABRIK 

JOHANN PROKOSCH 

WIEN XIV, CUMBERLANDSTRASSE 27 

F�RNRUF A 51 ➔ 36 
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.:�����,_�_..,. -"'-,1J:�----� �1 ! � Das f ühr e nde Spezialge schäft � 

� für Damen-, Herren- und Knaben. � 
: Kleidung ; 

� �---·--- � 
(i 

Unser reichsorliertes Lager macht 
� 

/ Ihnen die Wahl leicht / Eigene Maß. 
� 

. � 
Abteilung / Fachmännische Bedienung 

� 

� � 
(i Vödc�ahtudc 

� I Sta dtplatz 

O l Pmmeaat,
in

:,,,,,1,1, 20 Pf'!!;,:�•,, �l 
1 Beamte der Gendarm eri e erhalten bei (i 

� ihren Einkäufen einen Sonderrabatt 
� 

L-=--=-----=--=-�-=-�-=-�� 

Wichtige ·Neuerscheinung: 

Das österreichische 

Veterinärrecht 
Sammlung der Gesetze, Verordnungen und Kundmachungen 
auf dem Gebiete des Veterinilrrechtcs mit erläuternden An• 

merkungen. 

Herausgegeben von 

HANS SCHNEIDER-MANNS-AU 
Ministerialrat 

im Bundesministerium fiir Land· und Forstwirtschaft 

. 8°, XII, 342 Seiten, Preis: S 45.-

Das vorliegende Werk umfaßt alle für die Praxis wichtigen 
Vorschriften des ·österreichischen Veterinilrrechtes nach dem 
neuesten Stande. Damit ist allen mit der Handhabung dieser 
Vorschriften befaßten Behörden und Personen ein Leitfaden 
in die Hand gegeben, der ohne überfllissiges Beiwerk ein 
Handbuch für den Praktiker darstellt. Besonderes Gewicht 
wurde d11rauf gelegt, in das Sammelwerk auch aUe Aus
führungserl!isse, Erliluterungen, Belehrunaen für Tierbesitzer, · 

Formularien u. dgl. aufzunehmen. 

Zu b ezi e h e n  
d u r c h  je d e  B u c h h a n dlu ng o der b eim "Ve r lag e 

MANZ, WIEN I, KOHLMARKT 16 

GRÜNDUNGSJAHR 1835 
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EISEN , EISENWAREN UND LANDMASC HINENHANDLUNG / EISENWARENGROSSHANDLUNG
' 1 . 

W IENE R-NE U S TA D T, HA UPT P L ATZ 11 / l 2 / R UF 173 




